
  

 

15829/22   PG  

 ECOFIN 2.B  DE 
 

 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 8. Dezember 2022 
(OR. en) 
 
 
15829/22 
 
 
 
 
FISC 257 
ECOFIN 1298 
IA 216 

 

 

Interinstitutionelles Dossier: 
2022/0413(COD) 

 

  

 

ÜBERMITTLUNGSVERMERK 

Absender: Frau Martine DEPREZ, Direktorin, im Auftrag der Generalsekretärin der 
Europäischen Kommission 

Eingangsdatum: 8. Dezember 2022 

Empfänger: Frau Thérèse BLANCHET, Generalsekretärin des Rates der 
Europäischen Union 

Nr. Komm.dok.: COM(2022) 707 final 

Betr.: Vorschlag für eine RICHTLINIE DES RATES zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2022) 707 final. 

 

Anl.: COM(2022) 707 final 



 

DE   DE 

 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den 8.12.2022  

COM(2022) 707 final 

2022/0413 (CNS) 

 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES RATES 

zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

{SEC(2022) 438 final} - {SWD(2022) 400 final} - {SWD(2022) 401 final} -

 {SWD(2022) 402 final}  

舶 糾 



 

DE 1  DE 

BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Eine faire Besteuerung ist eine der wichtigsten Grundlagen der europäischen sozialen 

Marktwirtschaft. Sie gehört auch zu den Hauptsäulen des Engagements der Kommission für 

„eine Wirtschaft, deren Rechnung für die Menschen aufgeht“1. Ein faires Steuersystem sollte 

auf Steuergesetzen basieren, mit denen sichergestellt wird, dass jeder seinen Beitrag leistet, 

und die es Steuerpflichtigen, ob Unternehmen oder Einzelpersonen, leicht machen, die 

Vorschriften einzuhalten.  

Die COVID-19-Pandemie und die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 

erhöhen die Dringlichkeit des Schutzes der öffentlichen Finanzen. Die Mitgliedstaaten werden 

ausreichende Steuereinnahmen benötigen, um ihre umfangreichen Anstrengungen zur 

Eindämmung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Krisen zu finanzieren und 

gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die am stärksten gefährdeten Gruppen geschützt werden. In 

diesem Zusammenhang ist es wichtiger denn je, für Steuergerechtigkeit zu sorgen, indem 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung vorgebeugt wird. Um Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der EU besser vorzubeugen, ist es von 

entscheidender Bedeutung, die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden und den 

Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten zu verstärken.  

Insbesondere droht das Aufkommen alternativer Zahlungsmittel und Anlageformen wie 

Kryptowerte und E-Geld die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte bei der 

Steuertransparenz zu untergraben, und birgt erhebliche Steuerhinterziehungsrisiken. Daher hat 

sich die Kommission in ihrer Mitteilung über einen Aktionsplan für eine faire und einfache 

Besteuerung zur Unterstützung der Aufbaustrategie2 verpflichtet, die Richtlinie über die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden zu aktualisieren, um ihren Anwendungsbereich 

auf eine sich weiterentwickelnde Wirtschaft auszuweiten und den Rahmen für die 

Verwaltungszusammenarbeit zu stärken.  

Zur Unterstützung der Arbeit der Kommission hat der Rat (Wirtschaft und Finanzen) am 

27. November 2020 die Schlussfolgerungen des Rates zu einer fairen und wirksamen 

Besteuerung in Zeiten der Erholung von der Krise, zu steuerlichen Herausforderungen im 

Zusammenhang mit der Digitalisierung und zu verantwortungsvollem Handeln im 

Steuerbereich in der EU und darüber hinaus3 angenommen. 

Im Bericht des Rates (Wirtschaft und Finanzen) an den Europäischen Rat zu Steuerfragen4, 

der vom Europäischen Rat am 1. Dezember 2021 angenommen wurde, heißt es: „Die 

Kommission wird voraussichtlich 2022 einen Gesetzgebungsvorschlag für eine weitere 

Überarbeitung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung in Bezug auf den Austausch von 

                                                 
1 Europäische Kommission, Politische Leitlinien für die nächste Europäische Kommission 2019–2024, 

Eine Union, die mehr erreichen will, https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/62e534f4-

62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1.  
2 COM(2020) 312 final. 
3 Dokument 13350/20, FISC 226. 
4 Dokument 14651/21, FISC 227. 



 

DE 2  DE 

Informationen über Kryptowerte und auf Steuervorbescheide für wohlhabende 

Einzelpersonen vorlegen.“ 

Das Europäische Parlament nahm seine Entschließung vom 10. März 2022 mit Empfehlungen 

an die Kommission zu einer fairen und einfachen Besteuerung zur Unterstützung der 

Aufbaustrategie5 an, in der es den Aktionsplan begrüßt und dessen konsequente Umsetzung 

befürwortet und die Kommission insbesondere auffordert, den automatischen 

Informationsaustausch auf weitere Einkommens- und Vermögenskategorien wie Kryptowerte 

auszuweiten. 

Dieser Vorschlag sollte auch im Zusammenhang mit den parallelen Bemühungen der OECD 

gesehen werden, eine Einigung über einen Standard für den Informationsaustausch zu 

Steuerzwecken für Kryptowerte (CARF) und über die Ausweitung des Anwendungsbereichs 

des Gemeinsamen Meldestandards (CRS) auf E-Geld zu erzielen; diese Einigung wurde im 

August 20226 erreicht und im November 2022 von den G20-Staaten in der Erklärung der 

Staats- und Regierungschefs von Bali7 begrüßt. 

In den letzten Jahren hat sich die EU insbesondere auf die Bekämpfung von Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sowie auf die Erhöhung der Transparenz 

konzentriert. Insbesondere im Bereich des Informationsaustauschs wurden durch eine Reihe 

von Änderungen an der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden8 

wesentliche Verbesserungen erzielt. Im Bericht des Europäischen Rechnungshofs9 und in der 

Entschließung des Europäischen Parlaments10 wurde jedoch auf einige Unzulänglichkeiten 

und auf Verbesserungsbedarf in mehreren Bereichen der Richtlinie hingewiesen, die 

sämtliche Formen des Informationsaustauschs und der Verwaltungszusammenarbeit betreffen. 

Insbesondere das Fehlen spezifischer Bestimmungen über E-Geld und digitale 

Zentralbankwährungen, grenzüberschreitende Steuervorbescheide für vermögende 

Einzelpersonen und die mangelnde Klarheit der Maßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften 

sind zu den problematischsten Elementen des Rahmens geworden.11  

Im Bericht des Europäischen Rechnungshofs heißt es: „Kryptowährungen fallen nicht unter 

den Informationsaustausch. Wenn ein Steuerpflichtiger Geld in elektronischen 

Kryptowährungen hält, ist die Plattform oder ein anderer elektronischer Anbieter, der 

Portfoliodienstleistungen für solche Kunden erbringt, nicht verpflichtet, entsprechende 

                                                 
5 ABl. C 347 vom 9.9.2022, S. 211. 
6 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/oecd-presents-new-transparency-framework-for-

crypto-assets-to-g20.htm 
7 http://www.g20.utoronto.ca/2022/G20%20Bali%20Leaders-%20Declaration,%2015-

16%20November%202022.pdf 
8 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG. 
9 Sonderbericht Nr. 03/2021: Austausch von Steuerinformationen in der EU: solide Grundlage, bei der 

Umsetzung hapert es jedoch. 
10 Europäisches Parlament. (2021). Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2021 

zur Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen: Fortschritte, 

Erkenntnisse und zu überwindende Hindernisse, zitiert nach: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0392_DE.pdf. 
11 Europäischer Rechnungshof (2021). Austausch von Steuerinformationen in der EU: solide Grundlage, 

bei der Umsetzung hapert es jedoch. Der Informationsaustausch hat zugenommen, doch einige 

Informationen werden noch immer nicht gemeldet. Seiten 35–36, zitiert nach: 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03/SR_Exchange_tax_inform_DE.pdf. 



 

DE 3  DE 

Beträge oder erzielte Gewinne den Steuerbehörden zu melden. Daher wird das in derartigen 

elektronischen Instrumenten gehaltene Geld weitestgehend nicht besteuert.“ 

Es ist also offensichtlich, dass der bestehende Rahmen für den Informationsaustausch und die 

Verwaltungszusammenarbeit in der EU verbessert werden muss.  

Neben der Verschärfung der bestehenden Vorschriften ist in der EU die Ausweitung der 

Verwaltungszusammenarbeit auf neue Bereiche erforderlich. Damit soll den 

Herausforderungen begegnet werden, die sich aus der zunehmenden Verwendung von 

Kryptowerten zu Anlagezwecken ergeben. Dies wird den Steuerverwaltungen in der EU dabei 

helfen, Steuern besser und effizienter zu erheben und mit neuen Entwicklungen Schritt zu 

halten, insbesondere angesichts der unterschiedlichen Steuersysteme für Kryptowerte in den 

einzelnen Mitgliedstaaten. Die spezifischen Merkmale von Kryptowerten erschweren die 

Rückverfolgbarkeit und Aufdeckung von Steuertatbeständen durch die Steuerbehörden 

erheblich. Das Problem verschärft sich insbesondere dann, wenn der Handel mit 

Kryptowerten über Anbieter von Krypto-Dienstleistungen oder Kryptowert-Betreiber mit Sitz 

in einem anderen Land oder direkt zwischen in einem anderen Hoheitsgebiet niedergelassenen 

natürlichen oder juristischen Personen erfolgt. Die nicht erfolgende Meldung von Einkünften 

aus Anlagen von Kryptowerten führt zu Steuerausfällen in den Mitgliedstaaten. Sie verschafft 

den Nutzern von Kryptowerten auch einen Vorteil gegenüber denjenigen, die nicht in 

Kryptowerte investieren. Wenn diese Regulierungslücke nicht geschlossen wird, kann die 

angestrebte faire Besteuerung nicht sichergestellt werden. Die Kommission legt diesen auf 

dem OECD-Melderahmen für Kryptowerte beruhenden Vorschlag vor, um diesen Bedenken 

Rechnung zu tragen. Im OECD-Rahmen sind Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, 

Bedingungen der Meldepflicht und andere Vorschriften für die meldenden Anbieter von 

Krypto-Dienstleistungen festgelegt. Der Hauptunterschied zwischen dem Vorschlag und dem 

OECD-Melderahmen für Kryptowerte besteht darin, dass Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen, die auf dem EU-Markt tätig sind, durch die Verordnung XXX reguliert 

werden.  

Eine gut funktionierende und koordinierte Berichterstattung und ein gut funktionierender und 

koordinierter Informationsaustausch sind darüber hinaus erforderlich, um bessere 

Voraussetzungen für die zur Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland erforderlichen 

Maßnahmen zu schaffen. Dies erhöht die Dringlichkeit und macht deutlich, wie wichtig es ist, 

Bestimmungen einzuführen, mit denen sichergestellt wird, dass Informationen über das 

Halten von Kryptowerten und über Transaktionen mit Kryptowerten gemeldet und zwischen 

den Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. 

Dieser Vorschlag sieht auch eine Stärkung der bestehenden Bestimmungen der Richtlinie vor, 

um den Entwicklungen im Binnenmarkt und auf internationaler Ebene Rechnung zu tragen. 

Er sollte zu wirksamen Meldungen und einem wirksamen Informationsaustausch führen, unter 

anderem durch Berücksichtigung der jüngsten Ergänzungen zum Gemeinsamen 

Meldestandard, einschließlich der Einbeziehung der Bestimmungen über E-Geld und digitale 

Zentralbankwährungen, durch Schaffung eines klaren und harmonisierten Rahmens für 

Vollzugsmaßnahmen oder durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs 

grenzüberschreitender Steuervorbescheide auf vermögende Einzelpersonen. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich 

Mit dem Legislativvorschlag wird die grundlegende politische Priorität der Transparenz im 

Steuerwesen verfolgt, die eine Voraussetzung für die wirksame Bekämpfung von 

Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung ist.  
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Die Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden, die den Rahmen für die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im 

Bereich der Besteuerung vorgibt, wurde mehrfach geändert, unter anderem durch folgende 

Initiativen:  

– Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 201412 (im Folgenden „DAC 2“) 

bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen über 

Finanzkonten zwischen den Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Gemeinsamen 

Meldestandards der OECD, der den automatischen Austausch von Informationen über 

Finanzkonten von in anderen Mitgliedstaaten ansässigen Personen vorschreibt, 

– Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 201513 (im Folgenden „DAC 3“) 

bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen über 

grenzüberschreitende Steuervorbescheide, 

– Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 201614 (im Folgenden „DAC 4“) im 

Hinblick auf den verpflichtenden automatischen Austausch von Informationen über die 

länderbezogene Berichterstattung zwischen Steuerbehörden, 

– Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 201615 (im Folgenden „DAC 5“) 

bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der 

Geldwäsche, 

– Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 201816 (im Folgenden „DAC 6“) 

bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der 

Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen und 

– Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 202117 (im Folgenden „DAC 7“) zur 

Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 

im Bereich der Besteuerung betreffend Verkäufer auf digitalen Plattformen. 

• Kohärenz mit anderen Politikbereichen der EU  

Die bestehenden Bestimmungen der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden stehen in mehreren Fällen, in denen personenbezogene Daten relevant 

werden, mit der Datenschutz-Grundverordnung18 (im Folgenden „DSGVO“) in 

                                                 
12 Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 

bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 

Besteuerung (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1). 
13 Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 

bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 

Besteuerung (ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1). 
14 Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 

bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 

Besteuerung (ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8). 
15 Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 

bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche (ABl. 

L 342 vom 16.12.2016, S. 1). 
16 Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 

bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über 

meldepflichtige grenzüberschreitende Gestaltungen (ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1). 
17 Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (ABl. L 104 vom 

25.3.2021, S. 1). 
18 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
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Wechselwirkung. Gleichzeitig enthält die Richtlinie spezifische Bestimmungen und 

Schutzmechanismen für den Datenschutz. Die vorgeschlagenen Änderungen tragen der 

Einhaltung dieser Datenschutzbestimmungen weiterhin Rechnung. Die einschlägigen IT- und 

Verfahrensmaßnahmen stellen sicher, dass personenbezogene Daten im Einklang mit der 

DSGVO geschützt werden. Der Datenaustausch erfolgt über ein gesichertes elektronisches 

System, das die Daten verschlüsselt und entschlüsselt; in allen Steuerverwaltungen erhalten 

nur befugte nationale Bedienstete Zugang zu diesen Informationen. Als gemeinsam für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche müssen die Mitgliedstaaten die Datenspeicherung nach 

den in der DSGVO vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen und Zeitvorgaben sicherstellen.  

Die Kommission ist in mehreren für den Krypto-Markt relevanten Politikbereichen aktiv, 

darunter in Bezug auf Anbieter von Krypto-Dienstleistungen und Betreiber von 

Kryptowerten, die unter die vorgeschlagene Initiative fallen. Die vorgeschlagene Initiative 

berührt keine anderen, parallelen Vorhaben der Kommission, da sie gezielt auf die Lösung 

bestimmter steuerrechtlicher Fragen ausgerichtet ist. Der Vorschlag stützt sich auf die 

Bestimmungen der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (Verordnung XXX) und die 

Verordnung über Geldtransfers, insbesondere auf die in diesen EU-Rechtsakten 

niedergelegten Begriffsbestimmungen und die in der erstgenannten Verordnung aufgeführten 

Zulassungsanforderungen. Die Verordnung über Geldtransfers gewährleistet ein gewisses 

Maß an Sorgfaltspflicht der zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Verpflichteten, sieht jedoch keine Meldung und keinen automatischen Informationsaustausch 

in dem Umfang vor, der für Zwecke der direkten Besteuerung erforderlich ist.  

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für Gesetzgebungsinitiativen im Bereich der direkten Besteuerung bildet 

Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden 

„AEUV“). Zwar werden direkte Steuern nicht ausdrücklich erwähnt, doch bezieht sich 

Artikel 115 auf Richtlinien für die Angleichung nationaler Rechtsvorschriften, die sich 

unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Damit 

diese Bedingung erfüllt ist, müssen EU-Legislativvorschläge im Bereich der direkten 

Besteuerung darauf abzielen, bestehende Unstimmigkeiten in der Funktionsweise des 

Binnenmarkts zu korrigieren. Da die nach der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden ausgetauschten Informationen auch im Bereich der Mehrwertsteuer und 

anderer indirekter Steuern verwendet werden können, wird zudem Artikel 113 AEUV als 

Rechtsgrundlage zitiert. 

Da die vorgeschlagene Initiative eine Änderung der bestehenden Richtlinie darstellt, bleibt die 

Rechtsgrundlage dieselbe. Die Vorschriften des Vorschlags, mit denen der bestehende 

Rahmen in Bezug auf den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden verbessert werden soll, weichen nicht vom Gegenstand der 

bestehenden Richtlinie ab. Die geplanten Änderungen werden vor allem einen klaren und 

harmonisierten Rahmen für Vollzugsmaßnahmen schaffen, Bestimmungen über E-Geld in 

den bestehenden Rahmen integrieren und den Anwendungsbereich grenzüberschreitender 

Steuervorbescheide auf vermögende Einzelpersonen ausdehnen. Die einheitliche Anwendung 

                                                                                                                                                         
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 

S. 39). 
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dieser Bestimmungen kann nur durch die Angleichung nationaler Rechtsvorschriften erreicht 

werden.  

Zusätzlich zum bestehenden Rahmen enthält der Vorschlag Vorschriften für die meldenden 

Anbieter von Krypto-Dienstleistungen als Antwort auf Probleme im Bereich der Besteuerung, 

die sich aus der Verwendung von Kryptowerten zu Anlagezwecken oder als Tauschmittel 

ergeben. Die meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen stellen den Nutzern von 

Kryptowerten ihre Dienstleistungen zur Verfügung, ohne jedoch die erzielten Erträge in deren 

Ansässigkeitsmitgliedstaat zu melden. Durch diese ungemeldeten Einkünfte entstehen den 

Mitgliedstaaten Steuerausfälle. Eine solche Situation führt darüber hinaus zu einem unfairen 

Steuerwettbewerb gegenüber natürlichen Personen oder Unternehmen, die nicht in 

Kryptowerte investieren, was wiederum Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt zur 

Folge hat. Einer solchen Situation kann daher nur mit einem einheitlichen Vorgehen nach 

Artikel 115 AEUV begegnet werden. 

• Subsidiarität (bei nicht ausschließlicher Zuständigkeit)  

Der Vorschlag steht voll und ganz im Einklang mit dem in Artikel 5 AEUV verankerten 

Subsidiaritätsprinzip. Er bezieht sich auf die Zusammenarbeit der Verwaltungen im Bereich 

der Besteuerung. Dazu gehören auch bestimmte Änderungen der Vorschriften, um ein 

besseres Funktionieren der derzeit geltenden Bestimmungen über Zusammenarbeit zwischen 

den Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten zu erreichen. Der Vorschlag sieht auch vor, den 

Anwendungsbereich des automatischen Informationsaustauschs auf Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen und Kryptowert-Betreiber auszuweiten, indem diese verpflichtet werden, die 

von den Kryptowert-Nutzern erzielten Einkünfte zu melden.  

Den Steuerbehörden fehlen Informationen, um die durch Kryptowerte erzielten Erträge und 

die möglichen steuerlichen Folgen zu überwachen. Es mangelt den Steuerbehörden also an 

Informationen über Kryptowerte, obwohl der Markt für Kryptowerte in den letzten Jahren an 

Bedeutung gewonnen hat.  

Die meisten Mitgliedstaaten verfügen bereits über Rechtsvorschriften oder zumindest über 

verwaltungsrechtliche Leitlinien zur Besteuerung von Einkünften, die durch Investitionen in 

Kryptowerte erzielt werden. Häufig fehlen ihnen jedoch die erforderlichen Informationen, die 

ihnen die Besteuerung ermöglichen würden. 

Rechtssicherheit und Klarheit können nur erreicht werden, wenn mit einem für alle 

Mitgliedstaaten geltenden einheitlichen Regelwerk gegen nationale Ineffizienzen 

vorgegangen wird. Der Binnenmarkt braucht einen zuverlässigen Mechanismus, um 

einheitlich gegen diese Schlupflöcher vorzugehen und um bestehende Verzerrungen zu 

korrigieren, indem sichergestellt wird, dass die Steuerbehörden zeitnah die entsprechenden 

Informationen erhalten. Angesichts der vorherrschenden grenzüberschreitenden Dimension 

von Dienstleistungen, die von meldenden Anbietern von Krypto-Dienstleistungen erbracht 

werden, erscheint ein EU-weit harmonisierter Melderahmen unerlässlich. Da die Meldepflicht 

für Einkünfte aus Investitionen in Kryptowerte in erster Linie darauf abzielt, die 

Steuerbehörden über grenzüberschreitende Kryptowert-Geschäfte zu informieren, muss eine 

solche Initiative durch Maßnahmen auf EU-Ebene weiterverfolgt werden, um ein einheitliches 

Vorgehen gegen das erkannte Problem sicherzustellen.  

Daher ist die EU besser als einzelne Mitgliedstaaten in der Lage, die festgestellten Probleme 

zu bewältigen und die Wirksamkeit und Vollständigkeit des Systems des 

Informationsaustauschs und der Verwaltungszusammenarbeit zu gewährleisten. Erstens wird 

durch die vorgeschlagene Richtlinie eine einheitliche Anwendung der Vorschriften in der 
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gesamten EU sichergestellt. Zweitens unterliegen alle meldenden Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen im Anwendungsbereich den gleichen Meldepflichten. Drittens geht die 

Meldepflicht mit dem Austausch von Informationen einher und ermöglicht so den 

Steuerverwaltungen, umfassende Auskünfte zu den durch Kryptowerte erzielten Einkünften 

abzurufen. 

• Verhältnismäßigkeit 

Mit dem Vorschlag sollen derzeit geltende Bestimmungen der Richtlinie über die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden verbessert und der Umfang des automatischen 

Austauschs auf bestimmte Informationen ausgedehnt werden, die von den meldenden 

Anbietern von Krypto-Dienstleistungen zu übermitteln sind. Die Verbesserungen gehen nicht 

über das hinaus, was notwendig ist, um das Ziel des Informationsaustauschs und – im 

weiteren Sinne – der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden zu erreichen. Da sich die 

festgestellten Verzerrungen, die sich auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken, in 

der Regel über die Grenzen eines einzelnen Mitgliedstaates hinaus ausweiten, braucht die EU 

als Minimum gemeinsame Vorschriften, um die Probleme wirksam bekämpfen zu können.  

Somit tragen die vorgeschlagenen Vorschriften zu einer klareren, einheitlicheren und 

wirksameren Anwendung der Richtlinie bei, wodurch bessere Voraussetzungen für die 

Erreichung der darin verankerten Ziele geschaffen werden. Die vorgesehene Verpflichtung 

von meldenden Anbietern von Krypto-Dienstleistungen, die Einkünfte ihrer Nutzer zu 

melden, bietet eine praktikable Lösung, um gegen Steuerhinterziehung vorzugehen, wobei 

Mechanismen für den Informationsaustausch zum Einsatz kommen, die zuvor bereits im 

Rahmen von DAC 3 und DAC 6 erprobt wurden. Die vorgeschlagene Initiative ist demnach 

eine verhältnismäßige Reaktion auf die in der Richtlinie festgestellten Schlupflöcher und zielt 

auch darauf ab, dem Problem der Steuerhinterziehung entgegenzuwirken. 

• Wahl des Instruments 

Für diesen Vorschlag gibt es eine doppelte Rechtsgrundlage, nämlich die Artikel 113 und 115 

AEUV, in denen ausdrücklich festgelegt ist, dass Rechtsvorschriften in diesem Bereich nur in 

der rechtlichen Form einer Richtlinie erlassen werden dürfen. Daher ist die Verwendung 

anderer Arten von EU-Rechtsakten zum Erlass verbindlicher Vorschriften für die Besteuerung 

nicht zulässig. Darüber hinaus stellt die vorgeschlagene Richtlinie die siebte Änderung der 

Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

dar; sie folgt auf die Richtlinien 2014/107/EU, (EU) 2015/2376, (EU) 2016/881, 

(EU) 2016/2258, (EU) 2018/822 und (EU) 2021/514 des Rates. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfung bestehender Rechtsvorschriften 

Im Jahr 2021 prüfte der Europäische Rechnungshof, wie die Europäische Kommission die 

Umsetzung und Leistung des in der Richtlinie 2011/16/EU festgelegten Systems für den 

Austausch von Steuerinformationen überwacht und wie die Mitgliedstaaten die 

ausgetauschten Informationen nutzen.  
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Darüber hinaus bewertete das Europäische Parlament19 die Umsetzung der Verpflichtungen 

zum Informationsaustausch gemäß der Richtlinie 2011/16/EU und ihren nachfolgenden 

Änderungen, die darauf abzielen, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu 

bekämpfen, indem der Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung erleichtert wird.  

Der Europäische Rechnungshof gelangte in seinem Bericht zu dem Schluss, dass das System 

zwar in geeigneter Weise eingerichtet wurde, dass aber im Hinblick auf die Überwachung, die 

Sicherstellung der Datenqualität und die Nutzung der erhaltenen Informationen noch 

Handlungsbedarf besteht. Das Europäische Parlament stellt in seiner Entschließung fest, dass 

die ausgetauschten Informationen von begrenzter Qualität sind und dass die Wirksamkeit des 

Systems kaum überwacht wird. Es wurde ferner darauf hingewiesen, dass es derzeit keinen 

gemeinsamen EU-Rahmen für die Überwachung der Leistung und der Erfolge des Systems 

gibt und nur wenige Mitgliedstaaten systematisch Qualitätskontrollen der ausgetauschten 

Daten durchführen. Schließlich hat sich das Europäische Parlament für neue 

Rechtsvorschriften ausgesprochen, um die Richtlinie20 zu stärken und weiter zu verbessern 

und gleichzeitig die umfassende Umsetzung der bestehenden Vorschriften und Standards auch 

im Bereich der Geldwäschebekämpfung sicherzustellen. Aufbauend auf diesen beiden 

Berichten enthält dieser Legislativvorschlag eine Reihe spezifischer Initiativen für eine besser 

funktionierende Verwaltungszusammenarbeit. 

• Konsultation der Interessenträger 

Am 10. März 2021 leitete die Kommission eine öffentliche Konsultation ein, um 

Rückmeldungen über das weitere Vorgehen der EU bei der Intensivierung des 

Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung zusammenzutragen. Es wurde eine Reihe 

Fragen gestellt, zu denen sich die Interessenträger in insgesamt 33 Rückmeldungen äußerten.  

Darüber hinaus führte die Kommission am 23. März 2021 eine gezielte Konsultation des 

Unternehmenssektors durch, indem sie ein Treffen mit verschiedenen Vertretern von Krypto- 

und E-Geld-Dienstleistern und Verbänden im Bereich digitaler Vermögenswerte abhielt. Die 

Vertreter waren sich einig darüber, dass ein homogener EU-Rechtsrahmen für die Erfassung 

von Informationen von meldenden Anbietern von Krypto-Dienstleistungen vorteilhafter sei 

als viele unterschiedliche einzelstaatliche Meldevorschriften. Darüber hinaus sprachen sich 

die Vertreter für eine ähnliche Lösung wie die „DAC 2“ aus, die es ermöglichen würde, 

Informationen nur an die Steuerverwaltung in einem Mitgliedstaat zu übermitteln, in dem der 

meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen zugelassen/ansässig/registriert ist. 

Die Mitgliedstaaten wurden mittels eines Fragebogens und in speziellen Sitzungen 

konsultiert. Am 13. November 2020 und am 24. März 2021 hielten die 

Kommissionsdienststellen eine Sitzung der Arbeitsgruppe IV ab, in der die Mitgliedstaaten 

die Gelegenheit hatten, einen möglichen Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie zu 

erörtern. Zentrale Themen der Sitzung waren die Berichterstattung und der Austausch von 

Informationen über Einkünfte, die aus Kryptowerten erwirtschaftet werden. 

Insgesamt fand sich eine breite Unterstützung für eine mögliche EU-Initiative zum 

Informationsaustausch über Einkünfte, die von Kryptowert-Nutzern über meldende Anbieter 

                                                 
19 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0193_DE.pdf 
20 Zum Beispiel die Einbeziehung neuer Einkommens- und Kapitalkategorien, Steuervorbescheide für 

vermögende Einzelpersonen, E-Geld und Kryptowerte, Bestimmungen über die Nutzung ausgetauschter 

Informationen usw. 
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von Krypto-Dienstleistungen erzielt werden.  Die meisten Mitgliedstaaten unterstützten die 

Angleichung des Anwendungsbereichs an die auf OECD-Ebene geleistete Arbeit. 

Insgesamt zeichnete sich sowohl bei der öffentlichen Konsultation als auch bei den 

zielgerichteten Konsultationen ein weitgehender Konsens darüber ab, dass die neuen 

Vorschriften für meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen Lösungsgrundlagen 

schaffen sollten in Bezug auf die nicht erfolgenden Meldungen über Bestände von 

Kryptowerten und entsprechende Transaktionen Klarheit über die notwendige Einbeziehung 

von E-Geld-Produkten in den Geltungsbereich der Meldepflichten und des 

Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten. 

• Folgenabschätzung 

Die Kommission führte eine Folgenabschätzung zu den einschlägigen Handlungsoptionen 

durch. Am 12. November 2021 erhielt sie vom Ausschuss für Regulierungskontrolle eine 

befürwortende Stellungnahme (SEC(2022) 438). Der Ausschuss für Regulierungskontrolle 

gab eine befürwortende Stellungnahme ab, übermittelte aber eine Reihe von 

Verbesserungsempfehlungen, die im endgültigen Folgenabschätzungsbericht 

(SWD(2022)401) berücksichtigt wurden. Der Ausschuss für Regulierungskontrolle äußerte 

sich zu möglichen Verbesserungen bei der Beschreibung des Anwendungsbereichs der 

Initiative und allen verfügbaren und durchführbaren Handlungsoptionen unter 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen. Die 

Folgenabschätzung wurde überarbeitet, um den Anwendungsbereich der Initiative besser zu 

definieren und die verschiedenen Handlungsoptionen unter Berücksichtigung potenzieller 

Ausnahmen für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen basierend auf ihrer Größe weiter zu 

analysieren. 

Für verschiedene Handlungsoptionen wurde geprüft, inwiefern sie verglichen mit dem 

Basisszenario die Kriterien der Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz erfüllen. Auf der 

höchsten Analysestufe muss zwischen dem Status-quo- bzw. Basisszenario und einem 

Szenario gewählt werden, bei dem die Kommission entweder nichtregulatorisch oder 

regulatorisch vorgehen würde. Nichtregulatorisches Handeln würde bedeuten, dass eine 

Empfehlung ausgesprochen wird. Die regulatorische Option besteht in einer 

Gesetzgebungsinitiative zur Änderung bestimmter Elemente des bestehenden Rahmens der 

Verwaltungszusammenarbeit.  

Die verschiedenen Optionen drehten sich um das Zusammenspiel verschiedener Formen der 

Meldung (d. h. Meldepflicht für jeden einzelnen Geschäftsvorgang, aggregierte oder hybride 

Meldungen) und um die Möglichkeit, einen Schwellenwert auf der Grundlage der Größe (des 

Umsatzes) der Unternehmen festzulegen. Die bevorzugte Option ist die Option der hybriden 

Meldung, bei der meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen aggregierte Informationen 

aufgeschlüsselt nach Art des Kryptowerts und nach Transaktionsart melden; dadurch wird 

sichergestellt, dass die Steuerbehörden die Menge der erhaltenen Informationen verarbeiten 

können, um die erforderlichen Risikoanalysen durchzuführen. Die bevorzugte Option enthält 

keinen Schwellenwert bezüglich der Größe der meldenden Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen, da dies Schlupflöcher schaffen könnte.   

In Bezug auf meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen wird in der Folgenabschätzung 

festgehalten, dass die Option der Regulierung auf EU-Ebene die am besten geeignete sei, um 

der festgelegten politischen Strategie nachzukommen. Das Status-quo- bzw. - Basisszenario 

hat sich als die am wenigsten wirksame, effiziente oder kohärente Option erwiesen. Im 
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Gegensatz zum Basisszenario würde ein verpflichtender gemeinsamer EU-Standard 

sicherstellen, dass alle EU-Steuerverwaltungen Zugang zu derselben Art von Daten haben. 

Bei regulatorischen Maßnahmen der EU würden also alle Steuerbehörden gleichgestellt, wenn 

es um den Zugang zu Informationen geht, die für einen bestimmten steuerlichen Zweck 

erfasst wurden. Dies ermöglicht auch den automatischen Informationsaustausch auf EU-

Ebene basierend auf gemeinsamen Standards und Spezifikationen. Würde ein solches 

Szenario umgesetzt, könnten die Steuerbehörden im Mitgliedstaat eines Kryptowert-Nutzers 

überprüfen, ob der Nutzer seine über Kryptowert-Investitionen erzielten Einkünfte korrekt 

gemeldet hat, ohne ad hoc zeitintensive Auskunftsersuchen und Ermittlungen anstellen zu 

müssen. Darüber hinaus würde ein EU-weit verpflichtender gemeinsamer Meldestandard 

sicherstellen, dass Anbieter von Krypto-Dienstleistungen nicht einer Vielzahl 

unterschiedlicher nationaler Lösungen gegenüberstehen, wenn es um ihre steuerlichen 

Meldepflichten geht. 

Wirtschaftliche Auswirkungen 

Vorteile 

Die verpflichtende Meldung von Einkünften, die über Kryptowert-Investitionen erzielt 

wurden, und der Austausch entsprechender Informationen führen dazu, dass die 

Mitgliedstaaten über vollständige Informationen verfügen, um fällige Steuereinnahmen 

beitreiben zu können. Schätzungen zufolge könnten sich die zusätzlichen Steuereinnahmen 

auf 2,4 Mrd. EUR belaufen. Gemeinsame Meldevorschriften werden auch dazu beitragen, 

gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Anbietern von Kryptowerten zu schaffen. 

Die Transparenz der Einkünfte, die von Kryptowert-Investoren erzielt werden, würde die 

Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu traditionelleren Vermögenswerten verbessern. 

Ein einziges verbindliches EU-Instrument könnte auch positive soziale Auswirkungen haben 

und zu einer positiven Wahrnehmung der Steuergerechtigkeit und zu einer gerechten 

Lastenteilung zwischen den Steuerzahlern beitragen. Es ist zu vermuten, dass die 

Steuergerechtigkeit umso stärker wahrgenommen wird, je breiter der Anwendungsbereich der 

Vorschriften ist, da das Problem ungemeldeter Einkünfte bei Tätigkeiten jeder Art vorkommt. 

Gleiches gilt für den Nutzen der gerechten Lastenverteilung: Je umfassender der 

Anwendungsbereich des Vorschlags ist, desto besser können die Mitgliedstaaten sicherstellen, 

dass fällige Steuern wirksam beigetrieben werden. Die steuerlichen Vorteile der EU-

Maßnahmen sind viel größer, wenn die Meldepflicht einen breiten Anwendungsbereich hat.  

Kosten 

Die einmaligen Kosten für die Durchführung und die automatische EU-weite Meldung 

werden für die Gesamtheit der meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen und 

Steuerverwaltungen auf rund 300 Mio. EUR geschätzt, wobei wiederkehrende Kosten jährlich 

rund 25 Mio. EUR betragen. Diese einmaligen und wiederkehrenden Kosten gehen 

hauptsächlich auf die Entwicklung und den Betrieb von IT-Systemen zurück. Den 

Steuerverwaltungen werden darüber hinaus auch Kosten für die Durchsetzung entstehen. Im 

Interesse der Kosteneffizienz werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die digitale Meldung 

zu ermöglichen und so weit wie möglich die Interoperabilität der Systeme, auch auf 

Datenebene, zwischen den meldenden Anbietern von Krypto-Dienstleistungen und den 

Steuerverwaltungen sicherzustellen. 
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• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 

Der Vorschlag zielt darauf ab, den Verwaltungsaufwand für meldende Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen, Steuerpflichtige und Steuerverwaltungen zu minimieren. Im Einklang mit 

dem One-in-one-out-Grundsatz werden die meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 

in der gesamten EU von homogenen Meldepflichten profitieren, anstatt in jedem Mitgliedstaat 

andere Standards berücksichtigen zu müssen. Das bevorzugte politische Vorgehen stellt eine 

verhältnismäßige Reaktion auf das festgestellte Problem dar, da es nicht über das hinausgeht, 

was zur Erreichung des Ziels der Verträge, nämlich eines besseren Funktionierens des 

Binnenmarktes ohne Verzerrungen, erforderlich ist. Dementsprechend werden die 

gemeinsamen Vorschriften darauf beschränkt sein, den notwendigen gemeinsamen 

Mindestrahmen für die Meldung von Einkünften zu schaffen, die über Kryptowerte 

erwirtschaftet werden. Beispiele: i) Die Vorschriften stellen sicher, dass es keine 

Doppelmeldungen gibt (durch eine zentrale Anlaufstelle für die Meldung), ii) der 

automatische Austausch ist auf die zuständigen Mitgliedstaaten beschränkt, und iii) die 

Verhängung von Sanktionen bei Verstößen verbleibt unter der souveränen Kontrolle der 

Mitgliedstaaten. Darüber hinaus geht die Harmonisierung lediglich so weit, dass sichergestellt 

ist, dass die zuständigen Behörden über die erzielten Einkünfte informiert werden. 

Anschließend ist es Sache der Mitgliedstaaten, im Einklang mit den einzelstaatlichen 

Rechtsvorschriften über die Steuerschuld zu entscheiden. 

• Grundrechte 

Die vorgeschlagene Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. Im 

Einzelnen wird der Umfang der an die Steuerverwaltungen zu übermittelnden Daten im 

Einklang mit den Verpflichtungen der DSGVO – insbesondere dem Grundsatz der 

Datenminimierung – so festgelegt, dass nur solche Daten übermittelt werden, die für die 

Aufdeckung von Verstößen durch zu niedrige Angaben oder Nichtmeldungen mindestens 

erforderlich sind. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Siehe Finanzbogen zu Rechtsakten. 

5. AUSFÜHRLICHE ERLÄUTERUNG DER SPEZIFISCHEN 

BESTIMMUNGEN DES VORSCHLAGS 

Der Vorschlag sieht Änderungen an den bestehenden Bestimmungen über den 

Informationsaustausch und die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden vor. Darüber 

hinaus wird der Anwendungsbereich der Richtlinie auf den automatischen 

Informationsaustausch in Bezug auf Informationen ausgeweitet, die von den meldenden 

Anbietern von Krypto-Dienstleistungen zu übermitteln sind. Die Vorschriften über Verfahren 

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten, über Meldepflichten und andere Vorschriften, die für 

meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gelten, basieren auf dem OECD-

Melderahmen für Kryptowerte. 

i) Automatischer Informationsaustausch 

• Einkunfts- und Kapitalkategorien 

Artikel 8 Absatz 1 legt die Arten von Einkünften fest, für die ein automatischer 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten vorgeschrieben ist. Dividendeneinkünfte 

von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem Bankdepotkonto verwahrt werden, werden zu 
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den Einkommens- und Kapitalkategorien hinzugerechnet, die bereits Gegenstand des 

Informationsaustauschs sind. Durch eine Änderung werden die Mitgliedstaaten außerdem 

verpflichtet, nach Artikel 8 Absatz 3 mit anderen Mitgliedstaaten alle verfügbaren 

Informationen über alle Arten von Einkünften und Vermögen21 in Bezug auf 

Besteuerungszeiträume auszutauschen, die im oder nach dem Januar 2026 beginnen. 

• Grenzüberschreitende Vorbescheide für vermögende Einzelpersonen  

Artikel 8a enthält Vorschriften für den automatischen Austausch grenzüberschreitender 

Steuervorbescheide und Verrechnungspreiszusagen für nicht natürliche Personen. Diese 

Bestimmung wird auf vermögende Einzelpersonen ausgedehnt, die einen Mindestbetrag von 

1 000 000 EUR an finanziellem oder investitionsfähigem Vermögen oder verwaltetem 

Vermögen besitzen, wobei der private Hauptwohnsitz dieser natürlichen Person 

ausgenommen ist. Durch die Änderung werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, mit anderen 

Mitgliedstaaten Informationen über grenzüberschreitende Vorbescheide für vermögende 

Einzelpersonen auszutauschen, die zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2025 

erteilt, geändert oder erneuert wurden; diese Mitteilung erfolgt unter der Bedingung, dass sie 

am 1. Januar 2026 noch gültig waren. 

• Von meldenden Anbietern von Krypto-Dienstleistungen zu meldende 

Informationen 

In Artikel 8ad werden der Umfang und die Voraussetzungen des verpflichtenden 

automatischen Austauschs von Informationen geregelt, die meldende Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen der zuständigen Behörde zu übermitteln haben. Detaillierte Vorschriften 

über die Pflichten, die vom meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen zu erfüllen 

sind, sind in Anhang VI festgelegt, der durch Anhang III eingeführt wird. In einem ersten 

Schritt sehen die Vorschriften eine Verpflichtung für den meldenden Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen vor, die Informationen im Einklang mit den im Vorschlag festgelegten 

Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht zu erheben und zu überprüfen. In einem zweiten 

Schritt müssen die meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen der jeweils zuständigen 

Behörde Informationen über die Kryptowert-Nutzer übermitteln, d. h. über diejenigen, die den 

Dienstleister für den Handel und den Tausch ihrer Kryptowerte in Anspruch nehmen. Der 

dritte Schritt betrifft die Übermittlung der gemeldeten Informationen durch die zuständige 

Behörde des Mitgliedstaats, die die Informationen vom meldenden Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen erhalten hat, an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der 

meldepflichtige Kryptowert-Nutzer ansässig ist.  

Umfang  

Anhang V Abschnitt IV enthält Begriffsbestimmungen, mit denen der Umfang der 

Meldevorschriften festgelegt wird. 

– Wer ist für die Meldungen zuständig? 

Die Vorschriften enthalten Bestimmungen der Begriffe Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen, Kryptowert-Betreiber und meldender Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen.  

                                                 
21 Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit, Vorstandshonorare, Lebensversicherungsprodukte, die nicht 

unter andere Rechtsinstrumente der Union über den Informationsaustausch und ähnliche Maßnahmen 

fallen, Renten, Eigentum an und Einkünfte aus Immobilien sowie Lizenzgebühren. 
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Ein Anbieter von Krypto-Dienstleistungen ist jede juristische Person oder jedes Unternehmen, 

deren Berufs- oder Geschäftstätigkeit darin besteht, auf professioneller Basis eine oder 

mehrere Krypto-Dienstleistungen für Dritte zu erbringen, und die/das nach Verordnung XXX 

in einem Mitgliedstaat für die Erbringung von Krypto-Dienstleistungen zugelassen ist. Dieser 

Begriff ist mit der Verordnung XXX verknüpft, um eine einheitliche Begriffsbestimmung 

beizubehalten. Darüber hinaus dürfen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen entsprechend 

dem Grundsatz der Einmalzulassung in der gesamten EU tätig werden und sind in einem von 

der ESMA geführten Register aufgeführt.  

Als Kryptowert-Betreiber gilt jede natürliche Person, juristische Person oder jedes 

Unternehmen, deren/dessen Berufs- oder Geschäftstätigkeit in der Erbringung einer oder 

mehrerer Krypto-Dienstleistungen für Dritte auf gewerblicher Basis besteht, die/das jedoch 

nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung XXX fällt.  

Ein meldender Anbieter von Krypto-Dienstleistungen ist jeder Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen und jeder Kryptowert-Betreiber, der eine oder mehrere Krypto-

Dienstleistungen erbringt, die meldepflichtigen Nutzern die Abwicklung eines 

Wechselgeschäfts ermöglichen. 

Die Definition eines meldenden Anbieters von Krypto-Dienstleistungen umfasst Anbieter von 

Krypto-Dienstleistungen im Sinne der Verordnung XXX und Kryptowert-Betreiber, die nicht 

in den Anwendungsbereich der Verordnung XXX fallen (z. B. in Kryptowert-Betreiber mit 

nicht aktiv angesprochenen („non-solicited“) in der EU ansässigen Kryptowert-Nutzern, 

Kryptowert-Betreiber, die mit NFT handeln usw.) und somit die Bedingungen für eine 

Zulassung gemäß der genannten Verordnung nicht erfüllen.  

Anbieter von Krypto-Dienstleistungen erhalten eine Zulassung nach der Verordnung XXX in 

dem Mitgliedstaat, in dem sie als juristische Person ansässig sind, weswegen sie in diesem 

Mitgliedstaat meldepflichtig sind. Für Kryptowert-Betreiber sieht der Vorschlag in 

Artikel 8ad Absatz 7 die Verpflichtung zu einer einmaligen Registrierung in einem 

Mitgliedstaat ihrer Wahl vor. Die Meldepflicht ist diesem Mitgliedstaat gegenüber zu erfüllen. 

In Anhang VI Abschnitt V Unterabschnitt F werden die Einzelheiten der Registrierung 

festgelegt. Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der vorgeschlagenen 

Vorschriften, insbesondere der Registrierung und Identifizierung meldender Anbieter von 

Krypto-Dienstleistungen sicherzustellen, werden der Kommission in Artikel 8ad Absatz 11 

Unterabsatz 3 die Durchführungsbefugnisse zur Annahme eines Standardformblatts erteilt. 

Diese Befugnisse sind im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates auszuüben.  

Nur Kryptowert-Betreiber, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung XXX fallen, 

müssten sich gemäß Artikel 8ad Absatz 12 in einem Mitgliedstaat registrieren lassen. Ein 

Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, der nach der Verordnung XXX bereits in der EU 

zugelassen ist, wäre von der einmaligen Registrierungspflicht ausgenommen.   

Da die Kryptowert-Betreiber außerhalb der EU ansässig sein können, sieht der Vorschlag eine 

Befreiung von der in dieser Richtlinie vorgesehenen einheitlichen Registrierungs- und 

Meldepflicht vor, die von der Festlegung entsprechender Melde- und Austauschmechanismen 

in Bezug auf Drittländer und Mitgliedstaaten abhängig ist. Dieser Mechanismus ähnelt dem in 

der Richtlinie (EU) 2021/514 (DAC 7) vorgesehenen Mechanismus und hat ebenfalls den 

Zweck, gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen und das sogenannte Forum-

Shopping (Wahl des günstigsten Gerichtsstands) der Dienstleister zu verhindern. 
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Die Richtlinie schreibt die Meldung durch Kryptowert-Betreiber aus der Europäischen Union 

und aus Drittländern vor, sofern diese Betreiber aus Drittländern meldepflichtige Nutzer mit 

Wohnsitz in der Union haben. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 

sicherzustellen und unfairen Wettbewerb zu verhindern.  

Von der Pflicht zur einmaligen Registrierung und der Meldepflicht können Marktteilnehmer 

aus Drittländern befreit werden, wenn angemessene Vorkehrungen bestehen, um 

sicherzustellen, dass entsprechende Informationen zwischen einem Drittland und den 

Mitgliedstaaten ausgetauscht werden.  

Diese angemessenen Vorkehrungen werden von der Kommission nach den in Artikel 8ad 

genannten Kriterien und Verfahren festgelegt. Wird festgestellt, dass sich die Registrierungs- 

und Meldepflichten entsprechen, so werden diese Pflichten aufgehoben, in Ermangelung einer 

solchen Feststellung gelten die in dieser Richtlinie vorgesehenen Registrierungs- und 

Meldepflichten jedoch weiterhin.   

– Welche Transaktionen sind meldepflichtig? 

Meldepflichtige Transaktionen sind Wechselgeschäfte und Übertragungen meldepflichtiger 

Kryptowerte. Sowohl inländische als auch grenzüberschreitende Transaktionen fallen in den 

Anwendungsbereich des Vorschlags und werden anhand der Art der meldepflichtigen 

Kryptowerte aggregiert.  

– Wessen Transaktionen sind meldepflichtig? 

„Kryptowert-Nutzer“ bezeichnet eine natürliche Person oder einen Rechtsträger, die bzw. der 

Kunde eines meldenden Anbieters von Krypto-Dienstleistungen mit dem Ziel der 

Durchführung meldepflichtiger Transaktionen ist. Eine natürliche Person oder ein 

Rechtsträger, mit Ausnahme von Finanzinstituten oder meldenden Anbietern von Krypto-

Dienstleistungen, die als Kryptowert-Nutzer zugunsten oder für Rechnung einer anderen 

Person oder eines Rechtsträgers als Vertreter, Verwahrer, Bevollmächtigter, Unterzeichner, 

Anlageberater oder Intermediär fungiert, wird nicht als Kryptowert-Nutzer behandelt, jedoch 

wird diese andere Person oder dieser Rechtsträger als Kryptowert-Nutzer behandelt. 

Ermöglicht ein meldender Anbieter von Krypto-Dienstleistungen Zahlungen in Kryptowerten 

für oder im Namen eines Händlers, so muss der Kunde, der die Gegenpartei des Händlers ist, 

wie ein Kryptowert-Nutzer behandelt werden. In solchen Fällen ist der meldende Anbieter 

von Krypto-Dienstleistungen verpflichtet, die Identität des Kunden im Einklang mit den 

einzelstaatlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überprüfen.  

Ein meldepflichtiger Nutzer ist ein Kryptowert-Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, 

bei dem es sich um eine meldepflichtige Person handelt. Ausgenommene Personen sind: a) 

eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer oder mehreren anerkannten 

Wertpapierbörsen gehandelt werden, b) eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener 

Rechtsträger einer Kapitalgesellschaft nach Buchstabe a ist, c) eine staatliche Stelle, d) eine 

internationale Organisation, e) eine Zentralbank oder f) ein Finanzinstitut, bei dem es sich 

nicht um ein in Abschnitt IV Unterabschnitt E Nummer 5 Buchstabe b beschriebenes 

Investmentunternehmen handelt. 

Nur Transaktionen eines meldepflichtigen Nutzers sind meldepflichtig. 

Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 



 

DE 15  DE 

Meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen führen die in Anhang VI Abschnitt III 

dargelegten Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch, um meldepflichtige Nutzer 

zu ermitteln. Die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht sind sowohl auf als 

Einzelperson agierende Kryptowert-Nutzer als auch auf als Rechtsträger agierende 

Kryptowert-Nutzer, die meldepflichtige Nutzer sind, anzuwenden. Die Identifizierung solcher 

meldepflichtiger Nutzer erfolgt durch eine Selbstauskunft, die es dem meldenden Anbieter 

von Krypto-Dienstleistungen ermöglicht, unter anderem die Ansässigkeit(en) der Kryptowert-

Nutzer zu bestimmen. Im Rahmen dieses Verfahrens kann die Vorlage zusätzlicher 

Unterlagen gemäß den Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden 

gefordert werden.   

In Abschnitt III Unterabschnitt A sind die spezifischen Informationen festgelegt, die 

meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen bei als Einzelperson agierenden Kryptowert-

Nutzern erheben müssen.  

In Abschnitt III Unterabschnitt B sind die spezifischen Informationen festgelegt, die ein 

meldender Anbieter von Krypto-Dienstleistungen bei einem als Rechtsträger agierenden 

Kryptowert-Nutzer erheben muss. Diese Verfahren gelten, um festzustellen, ob es sich bei 

dem als Rechtsträger agierenden Kryptowert-Nutzer um einen meldepflichtigen Nutzer oder 

Rechtsträger handelt, wobei Personen mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die 

meldepflichtige Personen sind, ausgenommen sind. 

In Abschnitt III Unterabschnitt C sind die Vorschriften für die Anforderungen an die 

Selbstauskunft für als Einzelperson agierende Kryptowert-Nutzer und für als Rechtsträger 

agierende Kryptowert-Nutzer festgelegt.  

In Abschnitt III Unterabschnitt D sind die allgemeinen Anforderungen an die 

Sorgfaltspflichten festgelegt.  

Meldung des meldenden Anbieters von Krypto-Dienstleistungen an die zuständige Behörde 

Die erfassten und überprüften Informationen sind spätestens am 31. Januar des Jahres, das auf 

das betreffende Kalenderjahr oder einen anderen geeigneten Berichtszeitraum der 

meldepflichtigen Transaktion folgt, zu melden. Die Meldung erfolgt nur in einem 

Mitgliedstaat (d. h. in dem gewählten Mitgliedstaat der einmaligen Registrierung oder dem 

Mitgliedstaat der Zulassung). Ein meldender Anbieter von Krypto-Dienstleistungen ist in dem 

Mitgliedstaat meldepflichtig, in dem er nach der Verordnung XXX zugelassen ist. Ein 

meldender Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, der nicht nach der Verordnung XXX 

zugelassen ist, ist in dem Mitgliedstaat meldepflichtig, in dem er nach Artikel 8ad Absatz 11 

registriert wurde. 

Nach dem geänderten Artikel 25 Absatz 3 muss der meldende Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen jede betroffene natürliche Person darüber informieren, dass im Einklang mit 

dieser vorgeschlagenen Richtlinie Informationen zu dieser natürlichen Person erhoben und an 

die zuständigen Behörden weitergeleitet werden. Ferner muss der Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen auch alle diejenigen Informationen zur Verfügung stellen, die die 

Datenverantwortlichen gemäß DSGVO bereitzustellen haben. Der meldende Anbieter von 

Krypto-Dienstleistungen muss jeder natürlichen Person alle Informationen zukommen lassen, 

und zwar in jedem Fall, bevor die Informationen übermittelt werden. Dies gilt unbeschadet 

der Rechte, auf die die betroffene Person nach der DSGVO Anspruch hat. 
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Automatischer Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Behörden  

Die von einem meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen gemeldeten Informationen 

müssen den zuständigen Steuerbehörden der Mitgliedstaaten, in denen der meldende Anbieter 

von Krypto-Dienstleistungen steuerlich ansässig ist oder seine Zulassung erhalten hat oder in 

denen er registriert ist, innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, auf das 

sich die Meldepflichten für die meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen beziehen, 

übermittelt werden. In Artikel 8ad Absatz 3 ist festgelegt, welche Informationen den 

zuständigen Behörden dieser Mitgliedstaaten zu melden sind.  

Ein meldender Anbieter von Krypto-Dienstleistungen meldet die Informationen den 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, in dem er seine Zulassung, seine steuerliche 

Ansässigkeit oder seine Registrierung hat, spätestens am 31. Januar des Jahres, das auf das 

betreffende Kalenderjahr oder einen anderen geeigneten Berichtszeitraum der 

meldepflichtigen Transaktion folgt.  

Ein solcher zeitnaher Austausch sorgt dafür, dass die Steuerbehörden einen vollständigen Satz 

von Informationen erhalten, sodass sie in der Lage sind, vorausgefüllte jährliche 

Steuerbewertungen vorzubereiten. 

Der automatische Informationsaustausch erfolgt elektronisch über das Gemeinsame 

Kommunikationsnetz der EU (CCN-Netz) unter Verwendung eines von der Kommission 

entwickelten XML-Schemas. Dies ist das gemeinsame Kommunikationsnetz, das für den 

automatischen Informationsaustausch im Rahmen dieser Richtlinie genutzt wird.  

Für den automatischen Informationsaustausch im Rahmen dieses Vorschlags werden die 

Informationen an das von der Kommission entwickelte Zentralverzeichnis übermittelt, das 

bereits für den automatischen Austausch von Informationen über grenzüberschreitende 

Steuervorbescheide und grenzüberschreitende Gestaltungen verwendet wird. 

Wirksame Umsetzung und Verhinderung von Wechselgeschäften 

Stellt ein Kryptowert-Nutzer die nach Abschnitt III erforderlichen Informationen nach zwei 

Mahnungen nach der ursprünglichen Anfrage des meldenden Anbieters von Krypto-

Dienstleistungen, jedoch nicht vor Ablauf von 60 Tagen, nicht zur Verfügung, hindern die 

meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen den Kryptowert-Benutzer daran, 

Wechselgeschäfte durchzuführen (vgl. Abschnitt V Unterabschnitt A). 

ii) Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 

• Sanktionen und sonstige Maßnahmen zur Einhaltung der Vollzugsmaßnahmen 

Artikel 25 Buchstabe a, Sanktionen und andere Maßnahmen zur Einhaltung der 

Vollzugsmaßnahmen 

Wirksame Sanktionen bei Verstößen auf nationaler Ebene 

Artikel 25a über Sanktionen wird dahin gehend geändert, dass die Mitgliedstaaten 

Vorschriften über Sanktionen festlegen müssen, die bei Verstößen gegen die nach der 

Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften und in Bezug auf die Artikel 8 Absätze 3a, 8aa, 

8ab, 8ac und 8ad zu verhängen sind. Die Sanktionen und anderen durch die Richtlinie 

vorgegebenen Vollzugsmaßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Bei Nichtmitteilung nach zwei gültigen amtlichen Mahnungen oder wenn die übermittelten 

Informationen unvollständige, unrichtige oder falsche Angaben enthalten, ist eine finanzielle 



 

DE 17  DE 

Mindestsanktion zu verhängen, deren Betrag mehr als 25 % der zu meldenden Informationen 

ausmacht.  

iii) Sonstige Bestimmungen 

• Verwendung von Informationen 

Artikel 16 erhält einen neuen Absatz 7, durch den die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 

einen wirksamen Mechanismus einzurichten, um die Nutzung der durch die Meldung und den 

automatischen Informationsaustausch nach den Artikeln 8 bis 8ad erlangten Informationen 

sicherzustellen. Artikel 16 Absatz 2 wird geändert, um sicherzustellen, dass die nach der 

Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden gemeldeten und 

ausgetauschten Informationen für andere Zwecke als die direkten Steuern verwendet werden 

können, wenn auf EU-Ebene vereinbart wurde, diese Informationen zur Umsetzung von 

Sanktionen in einem internationalen Kontext zu verwenden. Solche Fälle wären insbesondere 

dann gegeben, wenn Beschlüsse nach Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union über restriktive Maßnahmen gefasst wurden. Tatsächlich können 

Informationen, die im Rahmen der Richtlinie 2011/16/EU ausgetauscht werden, für die 

Aufdeckung von Verstößen gegen restriktive Maßnahmen oder deren Umgehung sehr wichtig 

sein. Im Gegenzug sind mögliche Verstöße gegen die Sanktionen für steuerliche Zwecke 

relevant, da die Vermeidung restriktiver Maßnahmen in den meisten Fällen auch eine 

Steuervermeidung in Bezug auf diese Vermögenswerte darstellt. Angesichts der 

wahrscheinlichen Synergien und der engen Verbindung zwischen den beiden Bereichen ist es 

daher angebracht, eine weitere Nutzung der Daten zu genehmigen. 

• Berichterstattung 

Artikel 27 Absatz 2 wird durch eine Bestimmung ersetzt, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

die Wirksamkeit der Verwaltungszusammenarbeit bei der Bekämpfung von Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung im Einklang mit der Richtlinie im Rahmen ihrer 

eigenen Zuständigkeit zu überwachen und zu bewerten. Für die Zwecke der Bewertung der 

Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich die Ergebnisse ihrer eigenen 

Bewertung mitteilen. Diese Änderung führt dazu, dass die zweijährliche Bewertung der 

Kennzeichen für grenzüberschreitende Gestaltungen in Anhang IV gestrichen wird. 

 Meldung von Informationen über Steueridentifikationsnummern 

Artikel 27c wird eingefügt, um eine Bestimmung aufzunehmen, nach der die Mitgliedstaaten 

sicherstellen müssen, dass die vom Ansässigkeitsmitgliedstaat erteilte 

Steueridentifikationsnummer der gemeldeten natürlichen oder juristischen Personen in die 

Übermittlung der in Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absatz 3a, Artikel 8a Absatz 6, Artikel 8aa 

Absatz 3, Artikel 8ab Absatz 14, Artikel 8ac Absatz 2 und Artikel 8ad Absatz 3 genannten 

Informationen aufgenommen wird. Die Steueridentifikationsnummer ist anzugeben, auch 

wenn dies in diesen Artikeln nicht ausdrücklich verlangt wird. 

 Überprüfung der Bestimmungen der Richtlinie 2014/107/EU 

Da mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates (DAC 2) innerhalb der EU der Gemeinsame 

Meldestandard der OECD umgesetzt wird, trägt dieser Vorschlag den Änderungen des 

Gemeinsamen Meldestandards Rechnung, die am 26. August 2022 im Zuge der Überprüfung 

des Gemeinsamen Meldestandards vereinbart wurden. Mit diesen Änderungen wird der 

Anwendungsbereich des Gemeinsamen Meldestandards auf E-Geld-Produkte und digitale 

Zentralbankwährungen ausgeweitet. Es wurden weitere Änderungen vereinbart, um die 

Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten und die Ergebnisse der Meldung weiter zu 

verbessern, und so die Verwendbarkeit der vom Gemeinsamen Meldestandard abgedeckten 
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Informationen für Steuerverwaltungen zu erhöhen und den Aufwand für Finanzinstitute nach 

Möglichkeit zu begrenzen.  

 Identifizierungsdienste 

Identifizierungsdienste werden als vereinfachtes und standardisiertes Mittel zur 

Identifizierung von Dienstleistern und Steuerpflichtigen eingeführt. Dies ermöglicht es den 

Mitgliedstaaten, die dies wünschen, das Format für die Identifizierung zu verwenden, ohne 

den Informationsfluss und die Qualität der mit anderen Mitgliedstaaten, die keine 

Identifizierungsdienste nutzen, ausgetauschten Informationen in irgendeiner Weise zu 

beeinträchtigen. 

 Nutzung des Informationsaustauschs zu anderen Zwecken 

Im Allgemeinen sieht die Richtlinie die Möglichkeit vor, die ausgetauschten Informationen 

für andere Zwecke als für direkte und indirekte Steuern zu verwenden, sofern der 

übermittelnde Mitgliedstaat den für die Verwendung dieser Informationen zulässigen Zweck 

in einer Liste angegeben hat. Mit dem Vorschlag entfällt die Notwendigkeit, den 

übermittelnden Mitgliedstaat zu konsultieren, wenn die Verwendung von Informationen in 

einer vom übermittelnden Mitgliedstaat erstellten Liste aufgeführt ist. 

Darüber hinaus wird in dem Vorschlag in angemessener Weise klargestellt, dass die zwischen 

den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen auch für die Veranlagung, Verwaltung und 

Durchsetzung von Zöllen sowie für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung verwendet werden können. 

 Geltungsbeginn der Richtlinie  

Die Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden gilt ab dem 1. Januar 

2026. Die Richtlinie sieht zwei Ausnahmen vor. Die Bestimmungen über den 

Identifizierungsdienst gelten ab Januar 2025. Die Bestimmungen über die Überprüfung der 

Steueridentifikationsnummer gelten erst ab Januar 2027. 
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2022/0413 (CNS) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES RATES 

zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die 

Artikel 113 und 115, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments22,  

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses23,  

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung stellen für die Union und auf 

globaler Ebene eine große Herausforderung dar. Der Informationsaustausch ist bei der 

Bekämpfung solcher Praktiken von entscheidender Bedeutung. 

(2) Das Europäische Parlament hat die politische Bedeutung einer fairen Besteuerung und 

der Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung betont, 

wobei diese unter anderem durch eine verstärkte Verwaltungszusammenarbeit und 

einen intensiveren Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten erfolgen soll. 

(3) Am 1. Dezember 2021 billigte der Europäische Rat einen Bericht des Rates 

(Wirtschaft und Finanzen), in dem die Europäische Kommission aufgefordert wird, 

2022 einen Legislativvorschlag mit weiteren Überarbeitungen der 

Richtlinie 2011/16/EU des Rates24 in Bezug auf den Austausch von Informationen 

über Kryptowerte und Steuervorbescheide für wohlhabende Einzelpersonen 

vorzulegen.25 

(4) Der Europäische Rechnungshof hat einen Bericht veröffentlicht, in dem der 

Rechtsrahmen und die Umsetzung der Richtlinie untersucht werden. Er kommt in 

diesem Bericht zu dem Schluss, dass der Gesamtrahmen der Richtlinie 2011/16/EU 

eine solide Grundlage bildet, dass jedoch einige Bestimmungen verstärkt werden 

müssen, um sicherzustellen, dass das Potenzial des Informationsaustauschs voll 

                                                 
22 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
23 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
24 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 

(ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
25 Dokument 14651/21, FISC 227, Bericht des Rates (Wirtschaft und Finanzen) an den Europäischen Rat 

zu Steuerfragen. 
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ausgeschöpft und die Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs 

gemessen wird. Im Bericht kommt er ferner zu dem Schluss, dass der 

Anwendungsbereich der Richtlinie erweitert werden sollte, um zusätzliche Kategorien 

von Vermögenswerten und Einkünften, wie Kryptowerte, abzudecken. 

(5) Der Markt für Kryptowerte hat an Bedeutung gewonnen und seine Kapitalisierung in 

den letzten zehn Jahren erheblich und rasch erhöht. Kryptowerte sind eine digitale 

Darstellung eines Wertes oder eines Rechts, die unter Verwendung der Distributed-

Ledger-Technologie oder einer ähnlichen Technologie elektronisch übertragen und 

gespeichert werden können. 

(6) Die Mitgliedstaaten verfügen über Vorschriften und Leitlinien für die Besteuerung von 

Einkünften aus Geschäften mit Kryptowerten, auch wenn diese sich zwischen den 

einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden. Der dezentrale Charakter von Kryptowerten 

erschwert es den Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten jedoch, die Einhaltung der 

Steuervorschriften sicherzustellen.  

(7) Mit der Verordnung XXX des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für 

Kryptowerte26 (im Folgenden „Verordnung XXX“) wurde der Regulierungsbereich 

der Union auf Fragen im Zusammenhang mit Kryptowerten ausgeweitet, die bisher 

nicht durch Rechtsakte der Union über Finanzdienstleistungen geregelt waren, sowie 

auf Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit solchen Kryptowerten (im 

Folgenden „Anbieter von Krypto-Dienstleistungen“). Die Verordnung XXX enthält 

die für die Zwecke dieser Richtlinie geltenden Begriffsbestimmungen. Diese 

Richtlinie trägt auch der Zulassungsbedingung für Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen nach Verordnung XXX Rechnung, um den Verwaltungsaufwand für 

die Anbieter von Krypto-Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten. Der 

inhärent grenzüberschreitende Charakter von Kryptowerten erfordert eine starke 

internationale Verwaltungszusammenarbeit, um eine wirksame Regulierung 

sicherzustellen. 

(8) Mit dem Rahmen der Union zur Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung wird der Kreis der Verpflichteten, die den Vorschriften zur 

Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen, auf die 

Anbieter von Krypto-Dienstleistungen ausgeweitet, die unter die Verordnung XXX 

fallen. Darüber hinaus wird durch die Verordnung XXX27 die Verpflichtung der 

Zahlungsdienstleister, Geldtransfers mit Angaben zum Auftraggeber und zum 

Zahlungsempfänger zu versehen, auf Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 

ausgeweitet, um die Rückverfolgbarkeit der Übertragung von Kryptowerten zum 

Zwecke der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

sicherzustellen. 

(9) Auf internationaler Ebene zielt der Melderahmen für Kryptowerte28 der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) darauf ab, für mehr 

Steuertransparenz bei Kryptowerten und deren Meldung zu sorgen. Die 

Unionsvorschriften sollten dem von der OECD entwickelten Rahmen Rechnung 

tragen, um die Wirksamkeit des Informationsaustauschs zu erhöhen und den 

Verwaltungsaufwand zu verringern. 

                                                 
26  
27  
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-

amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf 
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(10) Durch die Richtlinie 2011/16/EU des Rates29 werden Finanzintermediäre verpflichtet, 

Informationen über Finanzkonten an die Steuerverwaltungen zu übermitteln, die dann 

ihrerseits verpflichtet sind, diese Informationen mit anderen relevanten Mitgliedstaaten 

auszutauschen. Die meisten Kryptowerte sind jedoch nach der genannten Richtlinie 

nicht zu melden, da sie weder Geld auf einem Einlagenkonto noch in einem 

Finanzvermögen darstellen. Darüber hinaus fallen Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen sowie Kryptowert-Betreiber in den meisten Fällen nicht unter die 

bestehende Definition von Finanzinstituten nach der Richtlinie 2011/16/EU. 

(11) Um neuen Herausforderungen zu begegnen, die sich aus der zunehmenden Nutzung 

alternativer Zahlungsmittel und Anlageformen ergeben, die neue Risiken der 

Steuerhinterziehung darstellen und noch nicht unter die Richtlinie 2011/16/EU fallen, 

sollten die Vorschriften über die Meldung und den Informationsaustausch auf 

Kryptowerte und ihre Nutzer ausgeweitet werden. 

(12) Um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen, sollte das 

Meldeverfahren sowohl wirksam und einfach als auch klar definiert sein. Es ist 

schwierig, Steuertatbestände zu ermitteln, die bei Investitionen in Kryptowerte 

auftreten. Die meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen sind am besten in der 

Lage, die erforderlichen Informationen über ihre Nutzer zu erheben und zu überprüfen. 

Der Verwaltungsaufwand für die Branche sollte so gering wie möglich gehalten 

werden, damit sie ihr volles Potenzial in der Union entfalten kann.  

(13) Der automatische Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden ist von 

entscheidender Bedeutung, um ihnen die erforderlichen Informationen für die korrekte 

Bestimmung der Höhe der fälligen Einkommensteuer zur Verfügung zu stellen. Die 

Meldepflicht sollte sich sowohl auf grenzüberschreitende als auch auf innerstaatliche 

Transaktionen erstrecken, um die Wirksamkeit der Meldevorschriften, das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen 

sicherzustellen und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu wahren. 

(14) Die Richtlinie gilt für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, die der Regulierung 

durch die Verordnung XXX unterliegen und nach dieser Verordnung zugelassen sind, 

aber auch für Kryptowert-Betreiber, die der Verordnung nicht unterliegen. Beide 

werden als meldende Anbieter von Krypto-Dienstleistungen bezeichnet, da sie gemäß 

dieser Richtlinie meldepflichtig sind. Das allgemeine Verständnis dessen, was unter 

Kryptowerten zu verstehen ist, ist sehr weit gefasst und umfasst auch dezentral 

ausgegebene Kryptowerte sowie Stablecoins und bestimmte nicht austauschbare 

Token (Non-Fungible Token, im Folgenden „NFT“). Kryptowerte, die für Zahlungs- 

oder Anlagezwecke verwendet werden, sind nach dieser Richtlinie meldepflichtig.  

Daher sollten die meldenden Anbieter von Krypto-Dienstleistungen von Fall zu Fall 

prüfen, ob Kryptowerte für Zahlungs- und Anlagezwecke verwendet werden können, 

wobei die in der Verordnung XXX vorgesehenen Freistellungen zu berücksichtigen 

sind, insbesondere in Bezug auf begrenzte Netze und bestimmte Utility-Token. 

(15) Um es den Steuerverwaltungen zu ermöglichen, die erhaltenen Informationen zu 

analysieren und sie im Einklang mit den nationalen Vorschriften zu verwenden, z. B. 

für den Abgleich von Informationen und die Bewertung von Vermögenswerten und 

Kapitalgewinnen, ist es zweckmäßig, die Meldung und den Austausch von 

                                                 
29 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 

(ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1). 
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Informationen vorzusehen, die nach den einzelnen Kryptowerten aufgeschlüsselt sind, 

mit denen der Kryptowert-Nutzer Geschäfte getätigt hat. 

(16) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Bestimmungen über den 

automatischen Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden 

sicherzustellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um praktische Vorkehrungen zu erlassen, die für die Durchführung des 

verpflichtenden automatischen Austauschs von Informationen, die von meldenden 

Anbietern von Krypto-Dienstleistungen gemeldet werden, erforderlich sind, wozu 

auch die Einführung eines Standardformblatts für den Informationsaustausch gehört. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates30 ausgeübt werden. 

(17) Entsprechend dem Grundsatz der einmaligen Zulassung können Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen, die unter die Verordnung XXX fallen, ihre Tätigkeit in der gesamten 

Union ausüben, sobald sie ihre Zulassung in einem der Mitgliedstaaten erhalten haben. 

Zu diesem Zweck führt die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im 

Folgenden „ESMA“) ein Register mit den zugelassenen Anbietern von Krypto-

Dienstleistungen. Darüber hinaus führt die ESMA eine schwarze Liste der Betreiber, 

die Krypto-Dienstleistungen erbringen, für die eine Zulassung nach Verordnung XXX 

erforderlich ist.  

(18) Kryptowert-Betreiber, die nicht in den Anwendungsbereich der genannten Verordnung 

fallen, aber gemäß dieser Richtlinie Informationen über die in der EU ansässigen 

Kryptowert-Nutzer melden müssen, sollten verpflichtet sein, sich in einem einzigen 

Mitgliedstaat registrieren zu lassen und die Informationen an diesen zu melden, um 

ihren Meldepflichten nachzukommen.  

(19) Um in diesem Bereich die Verwaltungszusammenarbeit mit Ländern außerhalb der 

Union zu fördern, sollte es Kryptowert-Betreibern, die außerhalb der Union ansässig 

sind und Dienstleistungen für Kryptowert-Nutzer in der EU erbringen, etwa NFT-

Dienstleistern oder Betreibern, die Dienstleistungen auf der Basis der sogenannten 

Reverse Solicitation erbringen, nur gestattet sein, den Steuerbehörden eines Drittlands 

Informationen über in der Union ansässige Kryptowert-Nutzer zu melden, sofern die 

gemeldeten Informationen den in dieser Richtlinie genannten Informationen 

entsprechen und ein wirksamer Informationsaustausch zwischen dem Drittland und 

einem Mitgliedstaat erfolgt. Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, die gemäß der 

Verordnung XXX zugelassen sind, könnten von der Meldung solcher Informationen in 

den Mitgliedstaaten, in denen sie über die Zulassung verfügen, befreit werden, wenn 

die entsprechende Meldung in einem Drittland erfolgt und sofern eine wirksame 

qualifizierende Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden getroffen wurde. 

Das qualifizierte Drittland würde diese Informationen wiederum an die 

Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten weiterleiten, in denen die Kryptowert-Nutzer 

ansässig sind. Sofern zweckmäßig sollte dieser Mechanismus genutzt werden, um die 

Mehrfachmeldung und -übermittlung gleichwertiger Informationen zu verhindern. 

(20) Um einheitliche Voraussetzungen für die Durchführung dieser Richtlinie 

sicherzustellen, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

damit sie feststellen kann, ob die Informationen, die nach einer Vereinbarung 

                                                 
30 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 

der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und eines Drittlands 

auszutauschen sind, gleichwertig mit den nach dieser Richtlinie vorgesehenen 

Informationen sind. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden. 

Insbesondere sollte die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten 

feststellen, ob die gemäß einer Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 

eines Mitgliedstaats und eines Drittlands auszutauschenden Informationen den nach 

dieser Richtlinie vorgesehenen Informationen entsprechen. Da der Abschluss von 

Abkommen mit Drittländern über die Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der 

direkten Besteuerung weiterhin in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, könnte 

die Kommission auch auf Ersuchen eines Mitgliedstaats tätig werden. Zu diesem 

Zweck ist es erforderlich, dass die Entsprechung auf Ersuchen eines Mitgliedstaats 

auch vor dem geplanten Abschluss eines solchen Abkommens festgestellt werden 

könnte. Erfolgt der Austausch solcher Informationen auf der Grundlage einer 

multilateralen Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden, so sollte die 

Entscheidung über die Entsprechung in Bezug auf den gesamten einschlägigen 

Rahmen, der von einer solchen Vereinbarung der zuständigen Behörden abgedeckt 

wird, getroffen werden. Dennoch sollte es weiterhin möglich sein, gegebenenfalls eine 

Entscheidung über die Entsprechung in Bezug auf eine bilaterale Vereinbarung 

zwischen den zuständigen Behörden zu treffen. 

(21) Da es sich bei dem internationalen Standard für die Meldung und den automatischen 

Austausch von Informationen über Kryptowerte, dem OECD-Melderahmen für 

Kryptowerte, um einen Mindeststandard oder einen gleichwertigen Standard handelt, 

der einen Mindestumfang und einen Mindestinhalt für seine Durchführung durch die 

Länder festlegt, sollte die Festlegung der Entsprechung dieser Richtlinie und des 

OECD-Melderahmen für Kryptowerte durch die Kommission im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts nicht erforderlich sein, sofern zwischen Drittländern und 

allen Mitgliedstaaten eine WIRKSAME QUALIFIZIERENDE VEREINBARUNG 

ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN besteht.  

(22) Obwohl die G20-Staaten den OECD-Melderahmen für Kryptowerte gebilligt und 

seine Umsetzung empfohlen haben, wurde noch keine Entscheidung darüber getroffen, 

ob er als Mindeststandard oder als gleichwertiger Standard anzusehen ist. Bis zu 

diesem Beschluss sieht der Vorschlag zwei unterschiedliche Ansätze für die 

Bestimmung der Entsprechung vor.  

(23) Diese Richtlinie tritt nicht an die Stelle allgemeinerer Verpflichtungen, die sich aus der 

Verordnung XXX ergeben.  

(24) Zur Förderung eines einheitlichen Vorgehens und der einheitlichen Aufsicht in Bezug 

auf die Verordnung XXX sollten die zuständigen nationalen Behörden mit anderen 

zuständigen nationalen Behörden oder Stellen zusammenarbeiten und einschlägige 

Informationen austauschen. 

(25) Die Befreiung von der in dieser Richtlinie vorgesehenen Registrierungs- und 

Meldepflicht, die von der Festlegung von Melde- und Austauschmechanismen in 

Bezug auf Drittländer und Mitgliedstaaten abhängt, sollte nur im Steuerbereich, 

insbesondere für die Zwecke dieser Richtlinie, gelten und nicht als Grundlage für die 

Anerkennung von Entsprechungen in anderen Bereichen des EU-Rechts verstanden 

werden. 

(26) Es ist von entscheidender Bedeutung, die Bestimmungen der Richtlinie 2011/16/EU 

über die zu meldenden oder auszutauschenden Informationen zu verstärken, um sich 
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an neue Entwicklungen auf verschiedenen Märkten anzupassen und somit festgestellte 

Verhaltensweisen in Bezug auf Steuerbetrug, Steuervermeidung und 

Steuerhinterziehung wirksam zu bekämpfen. Diese Bestimmungen sollten den 

Entwicklungen im Binnenmarkt und auf internationaler Ebene Rechnung tragen und 

zu wirksamen Meldungen und einem wirksamen Informationsaustausch führen. 

Folglich enthält die Richtlinie unter anderem die jüngsten Ergänzungen zum 

Gemeinsamen Meldestandard der OECD, die Einbeziehung von Bestimmungen über 

E-Geld und digitale Zentralbankwährung, einen klaren und harmonisierten Rahmen 

für Vollzugsmaßnahmen und die Ausweitung des Anwendungsbereichs 

grenzüberschreitender Steuervorbescheide auf vermögende Einzelpersonen. 

(27) E-Geld-Produkte im Sinne der Richtlinie 2009/110/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates31 werden in der Union häufig verwendet, und das Transaktionsvolumen 

steigt stetig. E-Geld-Produkte fallen jedoch nicht ausdrücklich unter die 

Richtlinie 2011/16/EU. Die Mitgliedstaaten verfolgen unterschiedliche Ansätze für E-

Geld. Folglich werden verwandte Produkte nicht immer durch die bestehenden 

Einkunfts- und Kapitalkategorien der Richtlinie 2011/16/EU erfasst. Daher sollten 

Vorschriften eingeführt werden, mit denen sichergestellt wird, dass für E-Geld und E-

Geld-Token die Meldepflichten nach der Verordnung XXX gelten. 

(28) Um Schlupflöcher zu schließen, die Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und 

Steuerbetrug ermöglichen, sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, 

Informationen über Dividendeneinkünfte von Unternehmen, deren Anteile nicht in 

einem Bankdepotkonto verwahrt werden, auszutauschen. Dividendeneinkünfte von 

Unternehmen, deren Anteile nicht in einem Bankdepotkonto verwahrt werden, sollten 

daher in die Arten von Einkünften einbezogen werden, die Gegenstand des 

verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs sind.  

(29) Die Steueridentifikationsnummer ist für die Mitgliedstaaten von wesentlicher 

Bedeutung, um die erhaltenen Informationen mit den Daten in ihren nationalen 

Datenbanken abzugleichen. Sie verbessert die Fähigkeit der Mitgliedstaaten, die 

betreffenden Steuerpflichtigen zu ermitteln und die entsprechenden Steuern korrekt zu 

veranlagen. Daher ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten verlangen, dass die 

Steueridentifikationsnummer im Zusammenhang mit Transaktionen im Rahmen von 

Finanzkonten, grenzüberschreitenden Steuervorbescheiden und Vorabverständigungen 

über die Verrechnungspreisgestaltung, länderbezogenen Berichten, der 

meldepflichtigen grenzüberschreitenden Gestaltung und Informationen über Verkäufer 

auf digitalen Plattformen angegeben wird. 

(30) Das Fehlen des Austauschs von Steuervorbescheiden für vermögende Einzelpersonen 

bedeutet, dass die Steuerverwaltungen keine Kenntnis von diesen Vorbescheiden 

haben. Dies birgt die Gefahr, dass Gelegenheiten für Steuerbetrug, 

Steuerhinterziehung und Steuervermeidung entstehen. Daher sollte sich der 

automatische Austausch über grenzüberschreitende Vorbescheide und 

Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung auch auf Situationen 

erstrecken, in denen ein grenzüberschreitender Vorbescheid Steuerangelegenheiten 

von vermögenden Einzelpersonen betrifft. 

                                                 
31 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die 

Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten zur Änderung der 

Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 

vom 10.10.2009, S. 7). 
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(31) Um die Vorteile des verpflichtenden automatischen Austauschs grenzüberschreitender 

Vorbescheide für vermögende Einzelpersonen zu nutzen, sollte er sich auf solche 

grenzüberschreitenden Vorbescheide erstrecken, die zwischen dem 1. Januar 2020 und 

dem 31. Dezember 2025 erteilt, geändert oder erneuert wurden und am 1. Januar 2026 

noch gültig sind.  

(32) Es ist zu erwarten, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten Identifizierungsdienste als 

vereinfachtes und standardisiertes Mittel zur Identifizierung von Dienstleistern und 

Steuerpflichtigen einführt. Mitgliedstaaten, die dieses Format für die Identifizierung 

verwenden wollen, sollten dies tun dürfen, sofern es den Informationsfluss und die 

Qualität der Informationen anderer Mitgliedstaaten, die solche Identifizierungsdienste 

nicht nutzen, nicht beeinträchtigt. 

(33) Es ist wichtig, dass die gemäß der Richtlinie 2011/16/EU übermittelten Informationen 

grundsätzlich für die Veranlagung, Verwaltung und Durchsetzung von Steuern 

verwendet werden, die in den sachlichen Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen. 

Dies war bislang zwar nicht ausgeschlossen, jedoch ergaben sich aufgrund des 

unklaren Rahmens Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung der Informationen. 

Angesichts des Zusammenhangs zwischen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 

Steuervermeidung und der Bekämpfung von Geldwäsche sowie der Synergien bei der 

Durchsetzung sollte klargestellt werden, dass die zwischen den Mitgliedstaaten 

ausgetauschten Informationen auch für die Veranlagung, Verwaltung und 

Durchsetzung von Zöllen sowie für die Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung verwendet werden können. 

(34) Die Richtlinie 2011/16/EU sieht die Möglichkeit vor, die ausgetauschten 

Informationen für andere Zwecke als für direkte und indirekte Steuerzwecke zu 

verwenden, sofern der übermittelnde Mitgliedstaat den für die Verwendung dieser 

Informationen zulässigen Zweck in einer Liste angegeben hat. Das Verfahren für eine 

solche Verwendung ist jedoch umständlich, da der übermittelnde Mitgliedstaat 

konsultiert werden muss, bevor der empfangende Mitgliedstaat die Informationen für 

andere Zwecke verwenden kann. Die Abschaffung der Anforderung einer solchen 

Konsultation dürfte den Verwaltungsaufwand verringern und den Steuerbehörden bei 

Bedarf rasche Maßnahmen ermöglichen. Sie sollten daher nicht verpflichtet sein, den 

übermittelnden Mitgliedstaat zu konsultieren, wenn die beabsichtigte Verwendung der 

Informationen in einer zuvor vom übermittelnden Mitgliedstaat erstellten Liste 

enthalten ist. 

(35) Angesichts ihres Umfangs und ihrer Art können die Informationen, die auf der 

Grundlage der geänderten Richtlinie 2011/16/EU erhoben und ausgetauscht werden, in 

anderen Bereichen als der Besteuerung nützlich sein. Während die Verwendung dieser 

Informationen in anderen Bereichen in der Regel auf Bereiche beschränkt werden 

sollte, die der übermittelnde Mitgliedstaat nach den Bestimmungen dieser Richtlinie 

genehmigt hat, muss in Fällen, die besondere und schwerwiegende Merkmale 

aufweisen und in denen ein Tätigwerden auf Unionsebene vereinbart wurde, eine 

umfassendere Verwendung der Informationen ermöglicht werden. Solche Fälle wären 

insbesondere dann gegeben, wenn Beschlüsse nach Artikel 215 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union über restriktive Maßnahmen gefasst wurden. 

Tatsächlich können Informationen, die im Rahmen der Richtlinie 2011/16/EU 

ausgetauscht werden, für die Aufdeckung von Verstößen gegen restriktive 

Maßnahmen oder deren Umgehung sehr wichtig sein. Im Gegenzug sind mögliche 

Verstöße gegen die Sanktionen für steuerliche Zwecke relevant, da die Vermeidung 

restriktiver Maßnahmen in den meisten Fällen auch eine Steuervermeidung in Bezug 
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auf diese Vermögenswerte darstellt. Angesichts der wahrscheinlichen Synergien und 

der engen Verbindung zwischen den beiden Bereichen ist es daher angebracht, eine 

weitere Nutzung der Daten zu genehmigen. 

(36) Um eine effizientere Nutzung der Ressourcen sicherzustellen, den 

Informationsaustausch zu erleichtern und um zu vermeiden, dass alle Mitgliedstaaten 

ähnliche Änderungen an ihren Systemen zur Speicherung von Informationen 

vornehmen müssen, sollte ein Zentralverzeichnis eingerichtet werden, zu dem alle 

Mitgliedstaaten und – ausschließlich zu statistischen Zwecken – auch die Kommission 

Zugang haben und in das die Mitgliedstaaten die ihnen gemeldeten Informationen 

hochladen und sie dort abspeichern, anstatt sie über ein gesichertes E-Mail-System 

untereinander auszutauschen. Die für die Einrichtung eines solchen 

Zentralverzeichnisses erforderlichen praktischen Modalitäten sollten von der 

Kommission festgelegt werden.  

(37) Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten eine korrekte 

Steueridentifikationsnummer verwenden können, entwickelt die Kommission ein 

Instrument, das eine elektronische und automatisierte Überprüfung der Richtigkeit der 

ihnen vom Steuerpflichtigen oder der meldenden Person mitgeteilten 

Steueridentifikationsnummer ermöglicht, und stellt es den Mitgliedstaaten zur 

Verfügung. Dieses IT-Instrument sollte dazu beitragen, die Zuordnungsquoten für die 

Steuerverwaltungen zu erhöhen und die Qualität der ausgetauschten Informationen 

insgesamt zu verbessern.  

(38) Die Mindestaufbewahrungsfrist für Aufzeichnungen von Informationen, die im 

Rahmen des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten gemäß der 

Richtlinie 2011/16/EU erlangt wurden, sollte nicht länger als erforderlich, jedoch 

keinesfalls kürzer als fünf Jahre sein. Die Mitgliedstaaten sollten Informationen nicht 

länger aufbewahren, als dies für die Zwecke dieser Richtlinie erforderlich ist.  

(39) Um die Einhaltung der Richtlinie 2011/16/EU sicherzustellen, sollten die 

Mitgliedstaaten Vorschriften für Sanktionen und andere Vollzugsmaßnahmen 

festlegen, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein sollten. Jeder 

Mitgliedstaat sollte diese Vorschriften im Einklang mit seinen nationalen 

Rechtsvorschriften und den Bestimmungen dieser Richtlinie anwenden. 

(40) Um ein in allen Mitgliedstaaten angemessenes Maß an Wirksamkeit sicherzustellen, 

sollten Mindeststrafen für zwei als schwer eingestufte Verhaltensweisen festgelegt 

werden: bei unterlassener Meldung nach zwei amtlichen Mahnungen und bei 

unvollständiger, unrichtiger oder falscher Übermittlung von Informationen, durch die 

die Integrität und Zuverlässigkeit der gemeldeten Informationen erheblich 

beeinträchtigt wird. Unvollständige, unrichtige oder falsche Daten beeinträchtigen die 

Integrität und Zuverlässigkeit der gemeldeten Informationen erheblich, wenn sie mehr 

als 25 % der Gesamtdaten ausmachen, die der Steuerpflichtige oder die meldende 

Stelle im Einklang mit den in Anhang VI Abschnitt II Buchstabe B vorgeschriebenen 

Angaben korrekt hätte melden müssen. Diese Mindeststrafen sollten die 

Mitgliedstaaten nicht daran hindern, für die beiden genannten Arten von Verstößen 

strengere Sanktionen zu verhängen. Die Mitgliedstaaten müssen wirksame, 

abschreckende und verhältnismäßige Strafen auch für andere Arten von Verstößen 

verhängen.  

(41) Um möglichen Änderungen der Preise für Waren und Dienstleistungen Rechnung zu 

tragen, sollte die Kommission die in dieser Richtlinie vorgesehenen Sanktionen alle 

fünf Jahre bewerten.  
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(42) Um den zeitlichen Ablauf zwischen der Bewertung der Anwendung der 

Richtlinie 2011/16/EU und der zweijährlichen Bewertung der Relevanz der 

Kennzeichen in Anhang IV zu harmonisieren, werden die Verfahren aufeinander 

abgestimmt und nach dem 1. Januar 2023 alle fünf Jahre erfolgen.  

(43) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates32 angehört. 

(44) Die Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. Diese Richtlinie zielt darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung des Rechts 

auf den Schutz personenbezogener Daten und der unternehmerischen Freiheit 

sicherzustellen. 

(45) Da das Ziel der Richtlinie 2011/16/EU, nämlich eine effiziente 

Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten unter Bedingungen, die 

mit dem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts vereinbar sind, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen 

der erforderlichen Einheitlichkeit und Wirksamkeit besser auf Unionsebene zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über 

die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(46) Die Richtlinie 2011/16/EU sollte daher entsprechend geändert werden —  

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Richtlinie 2011/16/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 9 wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 und der Artikel 8a bis 8ad die 

systematische Übermittlung zuvor festgelegter Informationen an einen anderen 

Mitgliedstaat ohne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im Voraus 

bestimmten Abständen. Für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 sind 

verfügbare Informationen solche, die in den Steuerakten des die Informationen 

übermittelnden Mitgliedstaats enthalten sind und die im Einklang mit den 

Verfahren für die Erhebung und Verarbeitung von Informationen des 

betreffenden Mitgliedstaats abgerufen werden können;“  

ii) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung:  

„c) für die Zwecke anderer Bestimmungen dieser Richtlinie als Artikel 8 

Absätze 1 und 3a sowie Artikel 8a bis 8ad die systematische Übermittlung 

                                                 
32 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 

S. 39). 
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zuvor festgelegter Informationen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

dieser Nummer.“  

iii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:  

„Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3a, Artikel 8 Absatz 7a, Artikel 21 

Absatz 2 und Anhang IV hat jeder großgeschriebene Ausdruck die Bedeutung, 

die er gemäß der entsprechenden Definition in Anhang I hat. Im 

Zusammenhang mit Artikel 25 Absätze 3 und 4 hat jeder großgeschriebene 

Ausdruck die Bedeutung, die er gemäß den entsprechenden Definitionen in 

Anhang I bzw. VI hat. Im Zusammenhang mit Artikel 8aa und Anhang III hat 

jeder großgeschriebene Ausdruck die Bedeutung, die er gemäß der 

entsprechenden Definition in Anhang III hat. Im Zusammenhang mit 

Artikel 8ac und Anhang V hat jeder großgeschriebene Ausdruck die 

Bedeutung, die er gemäß den entsprechenden Definitionen in Anhang V hat. 

Im Zusammenhang mit Artikel 8ad und Anhang VI hat jeder großgeschriebene 

Ausdruck die Bedeutung, die er gemäß den entsprechenden Definitionen in 

Anhang VI hat.“ 

b) Folgende Nummern werden angefügt: 

„28. ‚vermögende Einzelperson‘ eine natürliche Person, die insgesamt 

mindestens 1 000 000 EUR an finanziellem oder investitionsfähigem 

Vermögen oder verwalteten Vermögenswerten hält, mit Ausnahme des 

privaten Hauptwohnsitzes dieser natürlichen Person. Für die Zwecke dieser 

Richtlinie gilt eine Einzelperson als vermögende Einzelperson, wenn diese 

Mindestschwelle während des Kalenderjahres, in dem der Austausch 

stattfindet, jederzeit erreicht wird;  

29. ‚Vollzugsmaßnahme‘ jede nichtmonetäre Maßnahme, die ein Mitgliedstaat 

zur Behebung der Nichteinhaltung der Meldepflichten anwenden kann;  

30. ‚Nutzung von Informationen‘ die Bewertung von Daten, die im Rahmen 

der Meldung oder des Informationsaustauschs nach den Artikeln 8 bis 8ad im 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie gewonnen wurden; 

31. ‚Dividendeneinkünfte von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem 

Bankdepotkonto verwahrt werden‘ Einkünfte aus Dividenden, die nicht auf ein 

Depotkonto ausgezahlt oder dort eingezahlt werden; 

32. ‚Lebensversicherungsprodukte, die nicht von anderen Rechtsakten der 

Union über den Austausch von Informationen oder vergleichbare Maßnahmen 

erfasst sind‘ Versicherungsverträge mit Ausnahme von rückkaufsfähigen 

Versicherungsverträgen, die gemäß der Richtlinie 2014/107/EU meldepflichtig 

sind und bei denen Leistungen aus den Verträgen im Todesfall eines 

Versicherungsnehmers zu zahlen sind;  

33. ‚Herkunftsmitgliedstaat‘ den Herkunftsmitgliedstaat im Sinne der 

Verordnung XXX; 

34. ‚Distributed-Ledger-Adresse‘ eine Distributed-Ledger-Adresse im Sinne 

der Verordnung XXX.“ 

2. Artikel 8 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats übermittelt im Wege des 

automatischen Austauschs der zuständigen Behörde jedes anderen 

Mitgliedstaats alle Informationen über in jedem anderen Mitgliedstaat 

ansässige Personen in Bezug auf die folgenden bestimmten Arten von 

Einkünften und Vermögen, wie sie jeweils im Sinne des nationalen Rechts des 

die Informationen übermittelnden Mitgliedstaats zu verstehen sind:   

a) Vergütungen aus unselbstständiger Arbeit,  

b) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen,  

c) Lebensversicherungsprodukte, die nicht von anderen Rechtsakten der 

Union über den Austausch von Informationen oder vergleichbare 

Maßnahmen erfasst sind,  

d) Ruhegehälter,  

e) Eigentum an unbeweglichem Vermögen und Einkünfte daraus,  

f) Lizenzgebühren, 

g) Dividendeneinkünfte von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem 

Bankdepotkonto verwahrt werden.“  

 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Für Besteuerungszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen, 

nehmen die Mitgliedstaaten die vom Ansässigkeitsmitgliedstaat erteilte 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER für Gebietsansässige in die 

Mitteilung der in Unterabsatz 1 genannten Informationen auf.“  

b) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Die Mitgliedstaaten übermitteln der zuständigen Behörde jedes anderen 

Mitgliedstaats im Wege des automatischen Austauschs Informationen über alle 

in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Arten von Einkünften und Vermögen, die 

in diesem anderen Mitgliedstaat ansässige Personen betreffen. Die 

Informationen beziehen sich auf Besteuerungszeiträume, die am oder nach dem 

1. Januar 2026 beginnen.“ 

c) Absatz 7a erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Rechtsträger und Konten, die als 

NICHT MELDENDE FINANZINSTITUTE bzw. AUSGENOMMENE 

KONTEN zu behandeln sind, alle Anforderungen gemäß Anhang I 

Abschnitt VIII Unterabschnitt B Nummer 1 Buchstabe c und Abschnitt VIII 

Unterabschnitt C Nummer 17 Buchstabe g erfüllen, und insbesondere, dass der 

Status eines FINANZINSTITUTS als NICHT MELDENDES 

FINANZINSTITUT oder der Status eines Kontos als AUSGENOMMENES 

KONTO nicht den Zweck dieser Richtlinie unterläuft.“ 

3. Artikel 8a wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:  

„Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, in dem nach dem 31. Dezember 

2023 ein grenzüberschreitender Vorbescheid für eine vermögende 

Einzelperson erteilt bzw. getroffen, geändert oder erneuert wurde, übermittelt 



 

DE 30  DE 

im Wege des automatischen Austauschs den zuständigen Behörden aller 

anderen Mitgliedstaaten Informationen darüber, mit der Einschränkung, die für 

die Fälle nach Absatz 8 dieses Artikels gemäß den geltenden nach Artikel 21 

angenommenen praktischen Regelungen gilt.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Ferner übermittelt die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats den 

zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten sowie der Kommission, 

unter Berücksichtigung der Einschränkung nach Absatz 8 dieses Artikels, 

gemäß den geltenden nach Artikel 21 angenommenen praktischen Regelungen 

Informationen über grenzüberschreitende Vorbescheide und 

Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung, die innerhalb 

eines Zeitraums von 5 Jahren vor dem 1. Januar 2017 erteilt bzw. getroffen, 

geändert oder erneuert wurden, sowie über grenzüberschreitende Vorbescheide 

für vermögende Einzelpersonen, die innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren 

vor dem 1. Januar 2026 erteilt bzw. getroffen, geändert oder erneuert wurden.“  

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Falls diese grenzüberschreitenden Vorbescheide für vermögende 

Einzelpersonen in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 

31. Dezember 2025 erteilt bzw. getroffen, geändert oder erneuert wurden, 

erfolgt diese Informationsübermittlung unter der Voraussetzung, dass sie am 

1. Januar 2026 noch gültig waren.“  

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in Fällen, in denen ein 

grenzüberschreitender Vorbescheid ausschließlich die Steuerangelegenheiten 

einer oder mehrerer natürlicher Personen betrifft, es sei denn wenigstens eine 

dieser natürlichen Personen ist eine vermögende Einzelperson.“ 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  

i) Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 

„a) Angaben zu der Person – mit Ausnahme natürlicher Personen, die nicht 

vermögende Einzelpersonen sind, – und gegebenenfalls zu der Gruppe von 

Personen, der sie angehört;“ 

ii) Buchstabe k erhält folgende Fassung:  

„k) gegebenenfalls Identifizierungsangaben zu allen Personen – mit Ausnahme 

natürlicher Personen, die nicht vermögende Einzelpersonen sind, –, in den 

anderen Mitgliedstaaten, die wahrscheinlich von dem grenzüberschreitenden 

Vorbescheid oder der Vorabverständigung über die 

Verrechnungspreisgestaltung betroffen sind (sowie Angaben dazu, zu welchen 

Mitgliedstaaten die betreffenden Personen in Beziehung stehen);“ 

4. Artikel 8ab Absatz 14 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) eine Zusammenfassung des Inhalts der meldepflichtigen grenzüberschreitenden 

Gestaltung, soweit vorhanden einschließlich eines Verweises auf die Bezeichnung, 

unter der sie allgemein bekannt ist, und eine Beschreibung der relevanten 

Gestaltungen sowie alle sonstigen Informationen, die den zuständigen Behörden bei 
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der Beurteilung eines Steuerrisikos zu helfen könnten, und die nicht zur Offenlegung 

eines Handels-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens 

oder von Informationen führen, deren Preisgabe die öffentliche Ordnung verletzen 

würde;“ 

5. Artikel 8ac Absatz 2 wird der Buchstabe m angefügt: 

„m) wenn sich der MELDENDE PLATTFORMBETREIBER auf eine direkte 

Bestätigung der Identität und des Wohnsitzes des ‚VERKÄUFERS‘ durch einen von 

einem Mitgliedstaat oder der Union bereitgestellten 

‚IDENTIFIZIERUNGSDIENST‘ stützt, um die Identität und die steuerliche 

Ansässigkeit des VERKÄUFERS zu ermitteln, den Namen, die Kennung des 

IDENTIFIZIERUNGSDIENSTES und den Mitgliedstaat der Ausstellung; in diesen 

Fällen ist es nicht erforderlich, die unter den Buchstaben c bis g genannten 

Informationen zu übermitteln.“ 

6. Folgender Artikel wird eingefügt:  

„Artikel 8ad 

Umfang und Voraussetzungen des obligatorischen automatischen Austauschs der von 

MELDENDEN ANBIETERN VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN gemeldeten 

Informationen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die MELDENDEN ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN die 

Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten einhalten und die in Anhang VI 

Abschnitte II und III festgelegten Meldepflichten erfüllen. Jeder Mitgliedstaat sorgt 

nach Anhang VI Abschnitt V auch für die wirksame Durchführung und Einhaltung 

dieser Maßnahmen. 

(2) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, in dem die in Absatz 1 dieses 

Artikels genannte Meldung erfolgt, übermittelt die in Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels genannten Informationen im Wege des automatischen Austauschs und 

innerhalb der in Absatz 5 festgelegten Frist an die zuständigen Behörden aller 

anderen Mitgliedstaaten gemäß den nach Artikel 21 getroffenen praktischen 

Regelungen. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats übermittelt zu jedem 

MELDEPFLICHTIGEN KRYPTOWERT-NUTZER folgende Informationen: 

a) Name, Anschrift, Ansässigkeitsmitgliedstaat(en), 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER(N) und – im Falle einer natürlichen 

Person – Geburtsdatum und -ort jedes MELDEPFLICHTIGEN NUTZERS und 

im Falle eines RECHTSTRÄGERS, von dem unter Anwendung der in 

Anhang VI Abschnitt III festgelegten Sorgfaltspflichtverfahren festgestellt 

wird, dass er eine oder mehrere BEHERRSCHENDE PERSONEN hat, bei 

denen es sich um eine MELDEPFLICHTIGE PERSON handelt, Name, 

Anschrift, Ansässigkeitsmitgliedstaat(en) und 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER(N) des RECHTSTRÄGERS und 

Name, Anschrift, Ansässigkeitsmitgliedstaat(en), 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER(N) sowie Geburtsdatum und -ort 

jeder MELDEPFLICHTIGEN PERSON sowie die Funktion(en), aufgrund 

deren die jeweilige MELDEPFLICHTIGE PERSON eine BEHERRSCHENDE 

PERSON des RECHTSTRÄGERS ist; 
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b) Name, Anschrift, STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER und, falls 

vorhanden, die in Absatz 7 genannte individuelle Identifikationsnummer und 

die GLOBALE RECHTSTRÄGERKENNUNG des MELDENDEN 

ANBIETERS VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN; 

c) für jeden MELDEPFLICHTIGEN KRYPTOWERT, für den der 

MELDEPFLICHTIGE KRYPTOWERT-NUTZER während des betreffenden 

Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Berichtszeitraums 

MELDEPFLICHTIGE TRANSAKTIONEN durchgeführt hat, gegebenenfalls: 

a) den vollständigen Namen des MELDEPFLICHTIGEN 

KRYPTOWERTS; 

b) den gezahlten Gesamtbruttobetrag, die aggregierte Zahl der Einheiten 

und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN TRANSAKTIONEN bei 

Erwerb gegen die NOMINALGELDWÄHRUNG; 

c) den erhaltenen Gesamtbruttobetrag, die aggregierte Zahl der Einheiten 

und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN TRANSAKTIONEN bei 

Verkäufen gegen die NOMINALGELDWÄHRUNG;  

d) den aggregierten beizulegenden Zeitwert, die aggregierte Zahl der 

Einheiten und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN TRANSAKTIONEN 

bei Erwerb gegen andere MELDEPFLICHTIGE KRYPTOWERTE; 

e) den aggregierten beizulegenden Zeitwert, die aggregierte Zahl der 

Einheiten und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN TRANSAKTIONEN 

bei Verkäufen gegen andere MELDEPFLICHTIGE KRYPTOWERTE; 

f) den aggregierten beizulegenden Zeitwert, die aggregierte Zahl der 

Einheiten und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN 

MASSENZAHLUNGSTRANSAKTIONEN; 

g) den aggregierten beizulegenden Zeitwert, die aggregierte Zahl der 

Einheiten und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN 

TRANSAKTIONEN, aufgeschlüsselt nach Übertragungsart, sofern dem 

MELDENDEN ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN 

bekannt, bei ÜBERTRAGUNGEN an den MELDEPFLICHTIGEN 

NUTZER, die nicht unter die Buchstaben b und d fallen;  

h) den aggregierten beizulegenden Zeitwert, die aggregierte Zahl der 

Einheiten und die Zahl der MELDEPFLICHTIGEN 

TRANSAKTIONEN, aufgeschlüsselt nach Übertragungsart, sofern dem 

MELDENDEN ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN 

bekannt, bei ÜBERTRAGUNGEN durch den MELDEPFLICHTIGEN 

NUTZER, die nicht unter die Buchstaben c, e und f fallen, und 

i) den aggregierten beizulegenden Zeitwert sowie den Wert der Zahl der 

Einheiten von ÜBERTRAGUNGEN, die der MELDENDE ANBIETER 

VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN an Distributed-Ledger-

Adressen im Sinne der Verordnung XXX vorgenommen hat, von denen 

nicht bekannt ist, dass sie mit einem Anbieter von Dienstleistungen für 

virtuelle Vermögenswerte oder einem Finanzinstitut verbunden sind. 

Für die Zwecke der Buchstaben b und c dieses Absatzes ist der gezahlte oder 

erhaltene Betrag in der NOMINALGELDWÄHRUNG zu melden, in der er gezahlt 

oder erhalten wurde. Wurden die Beträge in mehreren Nominalgeldwährungen 
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gezahlt oder erhalten, so sind die Beträge in einer einzigen Währung zu melden, die 

zum Zeitpunkt der jeweiligen MELDEPFLICHTIGEN TRANSAKTION in einer 

Weise umgerechnet wird, die vom MELDENDEN ANBIETER VON KRYPTO-

DIENSTLEISTUNGEN konsistent angewandt wird. Der MELDENDE ANBIETER 

VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN kann jede Umrechnungsmethode zum 

Zeitpunkt der Transaktion(en) anwenden, um diese Beträge in eine einzige vom 

MELDENDEN ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN bestimmte 

NOMINALGELDWÄHRUNG umzurechnen 

Für die Zwecke der Buchstaben d bis h dieser Nummer ist der beizulegende Zeitwert 

in einer einzigen NOMINALGELDWÄHRUNG festzulegen und zu melden, die zum 

Zeitpunkt einer jeden MELDEPFLICHTIGEN TRANSAKTION in einer vom 

MELDENDEN ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN konsistent 

angewandten Weise umgerechnet wurde. 

In den gemeldeten Informationen ist die NOMINALGELDWÄHRUNG anzugeben, 

auf die die Beträge lauten. 

(4) Zur Erleichterung des in Absatz 3 dieses Artikels genannten 

Informationsaustauschs nimmt die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die zur Umsetzung dieses Artikels erforderlichen 

praktischen Regelungen an; hierzu zählen auch Maßnahmen zur standardisierten 

Übermittlung der in Absatz 3 genannten Informationen als Teil des Verfahrens zur 

Festlegung des nach Artikel 20 Absatz 5 vorgesehenen Standardformblatts. 

(5) Die Übermittlung der Informationen nach Absatz 3 dieses Artikels erfolgt unter 

Verwendung des elektronischen Standardformats nach Artikel 20 Absatz 5 innerhalb 

von 2 Monaten nach dem Ende des Kalenderjahres, auf den sich die Meldepflichten 

des MELDENDEN ANBIETERS VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN 

beziehen. Die ersten Informationen werden ab dem 1. Januar 2027 für das 

betreffende Kalenderjahr oder einen anderen geeigneten Berichtszeitraum gemeldet. 

(6) Ungeachtet des Absatzes 3 ist es nicht erforderlich, die Informationen in Bezug 

auf einen KRYPTOWERT-NUTZER zu melden, wenn der MELDENDE 

ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN ausreichende Gewähr dafür 

erlangt hat, dass ein anderer MELDENDER ANBIETER VON KRYPTO-

DIENSTLEISTUNGEN alle Meldepflichten dieses Artikels in Bezug auf diesen 

KRYPTOWERT-NUTZER erfüllt. 

(7) Zur Erfüllung der Meldepflichten nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels legt 

jeder Mitgliedstaat die erforderlichen Vorschriften fest, um einen KRYPTOWERT-

BETREIBER zu verpflichten, sich in der Union registrieren zu lassen. Die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats der Registrierung erteilt diesem 

KRYPTOWERT-BETREIBER eine individuelle Identifikationsnummer.  

Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften fest, gemäß denen ein KRYPTOWERT-

BETREIBER sich entscheiden kann, sich gemäß den Bestimmungen von Anhang VI 

Abschnitt V Unterabschnitt F bei den zuständigen Behörden eines einzigen 

Mitgliedstaats registrieren zu lassen.  

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass ein KRYPTOWERT-BETREIBER, dessen Registrierung gemäß Anhang VI 

Abschnitt V Unterabschnitt F Nummer 7 widerrufen wurde, nur dann erneut 

registriert werden kann, wenn er gegenüber den Behörden des betreffenden 

Mitgliedstaats den Nachweis erbringt, dass er den nach Artikel 25a verhängten 
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Sanktionen nachgekommen ist, und er eine angemessene Gewähr dafür erbringt, dass 

er sich verpflichtet, die Meldepflichten in der Union zu erfüllen, einschließlich 

etwaiger noch nicht erfüllter Meldepflichten.  

(8) Absatz 7 gilt nicht für ANBIETER VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN im 

Sinne von Anhang VI Abschnitt IV Unterabschnitt B Nummer 1. 

(9) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die praktischen 

und technischen Regelungen für die Registrierung und die Identifizierung der 

KRYPTOWERT-BETREIBER fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen. 

(10) Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2026 ein zentrales Register, in 

dem die nach Anhang VI Abschnitt V Unterabschnitt F Nummer 2 zu übermittelnden 

Informationen aufgezeichnet werden. Dieses zentrale Register steht den zuständigen 

Behörden aller Mitgliedstaaten zur Verfügung. Bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie wird davon ausgegangen, 

dass die Kommission die personenbezogenen Daten im Auftrag der Verantwortlichen 

verarbeitet, und sie erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2018/1725 an 

Auftragsverarbeiter. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags im 

Sinne des Artikels 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 und des Artikels 29 

Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/1725. 

(11) Die Kommission legt auf begründeten Antrag eines Mitgliedstaats oder auf 

eigene Initiative im Wege von Durchführungsrechtsakten fest, ob die Informationen, 

die gemäß einer Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden des betreffenden 

Mitgliedstaats und einem Drittland automatisch ausgetauscht werden müssen, den in 

Anhang VI Abschnitt II Unterabschnitt B genannten Informationen im Sinne von 

Anhang VI Abschnitt IV Unterabschnitt F Nummer 5 entsprechen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten 

Verfahren erlassen. 

Ein Mitgliedstaat, der die Maßnahme nach Unterabsatz 1 beantragt, richtet einen 

begründeten Antrag an die Kommission. 

Ist die Kommission der Auffassung, dass ihr nicht alle Angaben vorliegen, die für die 

Beurteilung des Antrags erforderlich sind, teilt sie dem betreffenden Mitgliedstaat 

innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrags mit, welche zusätzlichen 

Angaben sie benötigt. Sobald die Kommission über alle Angaben verfügt, die ihres 

Erachtens nach erforderlich sind, unterrichtet sie den antragstellenden Mitgliedstaat 

innerhalb eines Monats und übermittelt die einschlägigen Angaben dem in Artikel 26 

Absatz 2 genannten Ausschuss. 

Wird die Kommission auf eigene Initiative tätig, erlässt sie einen 

Durchführungsrechtsakt nach Unterabsatz 1 nur in Bezug auf eine von einem 

Mitgliedstaat geschlossene Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden und 

einem Drittland, die den automatischen Informationsaustausch über eine natürliche 

Person oder einen RECHTSTRÄGER vorschreibt, die bzw. der Kunde eines 

MELDENDEN ANBIETERS VON KRYPTO-DIENSTLEISTUNGEN zum Zwecke 

der Durchführung MELDEPFLICHTIGER TRANSAKTIONEN ist. 

Bei der Feststellung, ob Informationen über meldepflichtige Transaktionen dem 

Inhalt von Unterabsatz 1 entsprechen, berücksichtigt die Kommission in 

gebührendem Maße, inwieweit die Regelung, auf der diese Informationen beruhen, 

mit der Regelung in Anhang VI übereinstimmt, insbesondere in Bezug auf: 
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i) die Definitionen der Begriffe MELDENDER ANBIETER VON KRYPTO-

DIENSTLEISTUNGEN, MELDEPFLICHTIGER NUTZER, 

MELDEPFLICHTIGE TRANSAKTION, 

ii) die für die Identifizierung MELDEPFLICHTIGER NUTZER geltenden 

Verfahren, 

iii) die Meldepflichten,  

iv) die Vorschriften und Verwaltungsverfahren, über die Drittländer verfügen 

müssen, um die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten und der 

Meldepflichten gemäß dieser Regelung wirksam umsetzen und einhalten zu 

können. 

Das in diesem Absatz beschriebene Verfahren gilt auch für die Feststellung, dass die 

Informationen nicht mehr im Einklang mit Anhang VI Abschnitt IV Unterabschnitt F 

Nummer 5 stehen. 

(12) Wird ein internationaler Standard für die Meldung und den automatischen 

Austausch von Informationen über Kryptowerte als Mindeststandard oder 

gleichwertiger Standard festgelegt, so ist ungeachtet des Absatzes 11 des 

vorliegenden Artikels jede im Wege von Durchführungsrechtsakten erfolgende 

Festlegung der Kommission darüber, ob die Informationen, die gemäß der 

Umsetzung dieses Standards und einer Vereinbarung der zuständigen Behörden 

zwischen dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) und einem Drittland automatisch 

ausgetauscht werden müssen, den geforderten Informationen entsprechen, nicht mehr 

erforderlich. Diese Informationen gelten als gleichwertig mit den in dieser Richtlinie 

geforderten Informationen, sofern eine WIRKSAME QUALIFIZIERENDE 

VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN aller 

betroffenen Mitgliedstaaten und dem Drittland besteht. Die entsprechenden 

Bestimmungen dieses Artikels und des Anhangs VI dieser Richtlinie gelten nicht 

mehr für diese Zwecke.“ 

7. Artikel 16 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Informationen, die nach Maßgabe dieser Richtlinie in irgendeiner Form 

zwischen Mitgliedstaaten übermittelt werden, unterliegen der 

Geheimhaltungspflicht und genießen den Schutz, den das nationale Recht des 

Mitgliedstaats, der sie erhalten hat, für vergleichbare Informationen gewährt. 

Diese Informationen können zur Bewertung, Anwendung und Durchsetzung 

des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Artikel 2 

genannten Steuern sowie der Mehrwertsteuer und anderer indirekter Steuern, 

Zöllen und der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

verwendet werden.“ 

b) Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, die im 

Rahmen dieser Richtlinie Informationen übermittelt, und nur insoweit, als dies 

im Einklang mit den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats der zuständigen 

Behörde, die die Informationen erhält, steht, können die im Rahmen dieser 

Richtlinie erhaltenen Informationen und Schriftstücke für andere als in 

Absatz 1 genannte Zwecke verwendet werden. 
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Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats übermittelt den zuständigen 

Behörden aller anderen Mitgliedstaaten eine Liste von Informationen und 

Schriftstücken, die nach nationalem Recht für andere als die in Absatz 1 

genannten Zwecke verwendet werden dürfen. Die zuständige Behörde, die 

Informationen erhält, darf die erhaltenen Informationen und Schriftstücke für 

die vom übermittelnden Mitgliedstaat aufgelisteten Zwecke ohne die in 

Unterabsatz 1 genannte Zustimmung verwenden. 

Die Liste der Informationen und Schriftstücke, die für andere als die in 

Absatz 1 genannten Zwecke verwendet werden dürfen und auf die in Absatz 2 

Bezug genommen wird, wird von der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats 

öffentlich zugänglich gemacht. 

Die zuständige Behörde, die die Informationen erhält, darf diese Informationen 

auch ohne die in Unterabsatz 1 genannte Erlaubnis für alle Zwecke verwenden, 

die unter einen auf Artikel 215 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union gestützten Rechtsakt fallen, und sie kann sie zu diesem 

Zweck an die für restriktive Maßnahmen zuständige Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats weitergeben. 

(3) Ist die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats der Ansicht, dass 

Informationen, die sie von der zuständigen Behörde eines anderen 

Mitgliedstaats erhalten hat, für die zuständige Behörde eines dritten 

Mitgliedstaats für die in Absatz 1 genannten Zwecke von Nutzen sein könnten, 

so kann sie diese Informationen der letztgenannten zuständigen Behörde unter 

der Voraussetzung weitergeben, dass diese Weitergabe im Einklang mit den in 

dieser Richtlinie festgelegten Regeln und Verfahren erfolgt. Sie teilt der 

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, von dem die Informationen stammen, 

ihre Absicht mit, die Informationen einem dritten Mitgliedstaat weiterzugeben. 

Der Mitgliedstaat, von dem die Informationen stammen, kann innerhalb von 

15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung über die beabsichtigte 

Weitergabe mitteilen, dass er dieser Weitergabe der Informationen nicht 

zustimmt.“ 

c) Folgender Absatz 7 wird angefügt:  

„(7) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats richtet einen wirksamen 

Mechanismus ein, um die Bewertung der im Rahmen der Meldung oder des 

Informationsaustauschs gemäß den Artikeln 8 bis 8ad innerhalb des 

Anwendungsbereichs dieser Richtlinie gewonnenen Daten sicherzustellen.“ 

8. Artikel 20 Absatz 5 erhält folgende Fassung:  

„(5) Für folgende Fälle nimmt die Kommission im Namen der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren 

Durchführungsrechtsakte für elektronische Standardformblätter, einschließlich der 

Sprachenregelung, an:  

a) für den automatischen Informationsaustausch über grenzüberschreitende 

Vorbescheide und Vorabverständigungen über die Verrechnungspreisgestaltung 

gemäß Artikel 8a vor dem 1. Januar 2017;  

b) für den automatischen Informationsaustausch über meldepflichtige 

grenzüberschreitende Gestaltungen gemäß Artikel 8ab vor dem 30. Juni 2019;  
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c) für den automatischen Informationsaustausch über MELDEPFLICHTIGE 

KRYPTOWERTE gemäß Artikel 8ad vor dem 1. Januar 2026. 

Diese Standardformblätter dürfen nicht über die in Artikel 8a Absatz 6, Artikel 8ab 

Absatz 14 und Artikel 8ad Absatz 3 aufgelisteten Elemente des 

Informationsaustauschs und andere mit diesen Elementen zusammenhängende Felder 

hinausgehen, die zur Erreichung der in den Artikeln 8a, 8ab und 8ad genannten Ziele 

erforderlich sind.  

Die in Unterabsatz 1 genannte Sprachenregelung hindert die Mitgliedstaaten nicht 

daran, die Informationen nach den Artikeln 8a, 8ab und 8ad in einer beliebigen 

Amtssprache der Union zu übermitteln. In dieser Sprachenregelung kann jedoch 

vorgesehen werden, dass die Schlüsselelemente dieser Informationen auch in einer 

anderen Amtssprache der Union zu übermitteln sind.“ 

9. Artikel 21 wird wie folgt geändert:  

a) Folgender Absatz 5a wird eingefügt:  

„(5a) Die Kommission richtet im Namen der Mitgliedstaaten bis zum 

31. Dezember 2025 ein sicheres Zentralverzeichnis der Mitgliedstaaten über 

die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 

ein, in dem die gemäß Artikel 8ad Absätze 2 und 3 zu übermittelnden 

Informationen erfasst werden, um das Erfordernis des automatischen 

Austauschs gemäß diesen Absätzen zu erfüllen, und stellt die entsprechende 

technische und logistische Unterstützung bereit. 

Die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten haben Zugang zu den in 

diesem Verzeichnis erfassten Informationen. Die Kommission hat ebenfalls 

Zugang zu den in diesem Verzeichnis erfassten Informationen, um ihren 

Verpflichtungen aus dieser Richtlinie nachzukommen, jedoch mit den in 

Artikel 8a Absatz 8, Artikel 8ab Absatz 17 und Artikel 8ad Absatz 8 

festgelegten Beschränkungen. Die praktischen Regelungen werden von der 

Kommission nach dem in Artikel 26 Absatz 2 aufgeführten Verfahren 

festgelegt.  

Bis dieses sichere Zentralverzeichnis funktionsfähig ist, erfolgt der in 

Artikel 8a Absätze 1 und 2, Artikel 8ab Absätze 13, 14 und 16 sowie 

Artikel 8ad Absätze 2, 3 und 8 genannte automatische Informationsaustausch 

gemäß Absatz 1 dieses Artikels und gemäß den einschlägigen praktischen 

Regelungen.“ 

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt:  

„(8) Die Kommission entwickelt im Namen der Mitgliedstaaten ein Instrument, 

das eine elektronische und automatisierte Überprüfung der Richtigkeit der von 

einem meldenden Rechtsträger oder einem Steuerpflichtigen für die Zwecke 

des automatischen Informationsaustauschs bereitgestellten 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER ermöglicht, und stellt es den 

Mitgliedstaaten zur Verfügung.“ 

10. In Artikel 22 werden die folgenden Absätze 3 und 4 angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten speichern die Aufzeichnungen über die im Rahmen des 

automatischen Informationsaustauschs gemäß den Artikeln 8 bis 8ad erhaltenen 

Informationen nicht länger als erforderlich, um die Zwecke dieser Richtlinie zu 

erreichen, in jedem Fall aber mindestens fünf Jahre ab ihrem Eingang. 
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(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein meldender Rechtsträger die Gültigkeit 

der Informationen zur STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER jedes 

Steuerpflichtigen, der dem Informationsaustausch gemäß den Artikeln 8 bis 8ad 

unterliegt, auf elektronischem Wege bestätigen kann. Die Bestätigung der 

Informationen zur STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER kann nur für die 

Zwecke der Überprüfung der Richtigkeit der in Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 

Absatz 3a, Artikel 8a Absatz 6, Artikel 8aa Absatz 3, Artikel 8ab Absatz 14, 

Artikel 8ac Absatz 2 und Artikel 8ad Absatz 3 Buchstabe c genannten Daten verlangt 

werden.“ 

11. Artikel 23 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine jährliche Bewertung der 

Wirksamkeit des automatischen Informationsaustauschs nach Artikel 8 bis 8ad sowie 

die erreichten praktischen Ergebnisse. Die Kommission legt im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die Form und die Bedingungen für die Übermittlung 

dieser jährlichen Bewertung fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.“ 

12. Artikel 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) MELDENDE FINANZINSTITUTE, Intermediäre, MELDENDE 

PLATTFORMBETREIBER, MELDENDE ANBIETER VON KRYPTO-

DIENSTLEISTUNGEN und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

gelten als allein oder gemeinsam handelnde Verantwortliche. Bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke dieser Richtlinie wird 

davon ausgegangen, dass die Kommission die personenbezogenen Daten im 

Auftrag der Verantwortlichen verarbeitet, und sie erfüllt die Anforderungen der 

Verordnung (EU) 2018/1725 an Auftragsverarbeiter. Die Verarbeitung erfolgt 

auf der Grundlage eines Vertrags im Sinne des Artikels 28 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2016/679 und des Artikels 29 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2018/1725.“ 

b) Absatz 4 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Ungeachtet des Absatzes 1 stellt jeder Mitgliedstaat sicher, dass jedes 

MELDENDE FINANZINSTITUT, jeder Intermediär, MELDENDE 

PLATTFORMBETREIBER oder MELDENDE ANBIETER VON KRYPTO-

DIENSTLEISTUNGEN in seinem Hoheitsgebiet 

a) jede betroffene natürliche Person davon in Kenntnis setzt, dass 

Informationen in Bezug auf diese Person im Einklang mit dieser 

Richtlinie erhoben und weitergeleitet werden, und 

b) jeder betroffenen natürlichen Person alle Informationen, auf die sie 

seitens des Datenverantwortlichen Anspruch hat, so rechtzeitig zur 

Verfügung stellt, dass sie ihre Datenschutzrechte wahrnehmen kann, und 

in jedem Fall, bevor die Information gemeldet wird.“ 

13. Artikel 25a erhält folgende Fassung:  
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„Artikel 25a 

Sanktionen und andere Vollzugsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen 

gegen die nach dieser Richtlinie im Hinblick auf die Artikel 8 Absatz 3a sowie 

Artikel 8aa und 8ad erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften zu verhängen sind, und 

treffen alle für die Anwendung und Durchsetzung der Sanktionen erforderlichen 

Maßnahmen. Die Sanktionen und Vollzugsmaßnahmen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Verstößen gegen die nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie Sanktionen und Vollzugsmaßnahmen 

gegen juristische Personen sowie gegen die Mitglieder des Leitungsorgans und 

andere natürliche Personen, die nach nationalem Recht für die Verstöße 

verantwortlich sind, im Einklang mit dem nationalem Recht verhängt werden 

können.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen für Verstöße gegen die 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie haftbar gemacht werden 

können, wenn die Verstöße durch eine Person erfolgen, die allein oder als Teil eines 

Organs dieser juristischen Person handelt und eine Führungsposition innerhalb der 

juristischen Person innehat. Jeder der folgenden Umstände bestimmt die 

Führungsposition innerhalb der juristischen Person: 

a) Befugnis zur Vertretung der juristischen Person, 

b) Befugnis, Entscheidungen im Namen der juristischen Person zu treffen, und  

c) Kontrollbefugnis innerhalb der juristischen Person. 

(3) Werden nach zwei amtlichen Mahnungen keine Meldungen übermittelt oder 

enthalten die übermittelten Informationen unvollständige, unrichtige oder falsche 

Daten, die mehr als 25 % der Informationen ausmachen, die nach Anhang VI 

Abschnitt II Unterabschnitt B hätten gemeldet werden müssen, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die Sanktionen, die verhängt werden können, mindestens 

die folgenden Mindestgeldbußen umfassen: 

a) Bei Nichteinhaltung der nationalen Vorschriften, die zur Einhaltung von 

Artikel 8 Absatz 3a erlassen wurden, beträgt die Mindestgeldbuße 

50 000 EUR, wenn der Jahresumsatz des MELDENDEN FINANZINSTITUTS 

weniger als 6 Mio. EUR beträgt, und 150 000 EUR, wenn der Umsatz 

6 Mio. EUR oder mehr beträgt;  

b) bei Nichteinhaltung der nationalen Vorschriften, die zur Einhaltung von 

Artikel 8aa erlassen wurden, beträgt die Mindestgeldbuße 500 000 EUR;  

c) bei Nichteinhaltung der nationalen Vorschriften, die zur Einhaltung von 

Artikel 8ab erlassen wurden, beträgt die Mindestgeldbuße 50 000 EUR, wenn 

der Jahresumsatz des Intermediärs oder des betreffenden Steuerpflichtigen 

weniger als 6 Mio. EUR beträgt, und 150 000 EUR, wenn der Umsatz 

6 Mio. EUR oder mehr beträgt; die Mindestgeldbuße beträgt 20 000 EUR, 

wenn es sich bei dem Intermediär oder dem betreffenden Steuerpflichtigen um 

eine natürliche Person handelt; 

d) bei Nichteinhaltung der nationalen Vorschriften, die zur Einhaltung von 

Artikel 8ac erlassen wurden, beträgt die Mindestgeldbuße 50 000 EUR, wenn 

der Jahresumsatz des MELDENDEN PLATTFORMBETREIBERS weniger 
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als 6 Mio. EUR beträgt, und 150 000 EUR, wenn der Umsatz 6 Mio. EUR oder 

mehr beträgt; die Mindestgeldbuße beträgt mindestens 20 000 EUR, wenn der 

MELDENDE PLATTFORMBETREIBER eine natürliche Person ist; 

e) bei Nichteinhaltung der nationalen Vorschriften, die zur Einhaltung von 

Artikel 8ad erlassen wurden, beträgt die Mindestgeldbuße 50 000 EUR, wenn 

der Jahresumsatz des MELDENDEN ANBIETERS VON KRYPTO-

DIENSTLEITUNGEN weniger als 6 Mio. EUR beträgt, und 150 000 EUR, 

wenn der Umsatz 6 Mio. EUR oder mehr beträgt; die Mindestgeldbuße beträgt 

20 000 EUR, wenn der MELDENDE ANBIETER VON KRYPTO-

DIENSTLEISTUNGEN eine natürliche Person ist. 

Die Kommission bewertet in dem in Artikel 27 Absatz 1 genannten Bericht die 

Angemessenheit der in diesem Absatz Buchstabe d genannten Beträge.  

Die Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, wenden den zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Richtlinie entsprechenden Wert in der Landeswährung an. 

Die in Absatz 3 genannten Mindestgeldbußen werden unbeschadet des Rechts der 

Mitgliedstaaten verhängt, für andere Verstöße gegen nationale Vorschriften andere 

als die in dieser Richtlinie festgelegten Sanktionen oder andere Vollzugsmaßnahmen 

festzulegen.  

(4) Die Mitgliedstaaten geben an, ob die in den nationalen Rechtsvorschriften 

vorgesehenen Sanktionen in Bezug auf einzelne Verstöße oder als kumulative 

Sanktionen angewandt werden. Die in Absatz 3 genannten Mindestsanktionen 

werden kumulativ angewandt. 

(5) Die Mitgliedstaaten legen Sanktionen für eine falsche Selbstauskunft nach 

Anhang I Abschnitt I und Anhang VI Abschnitt III dieser Richtlinie fest.  

(6) Bei der Verhängung von Sanktionen und anderen Vollzugsmaßnahmen arbeiten 

die zuständigen Behörden gegebenenfalls eng untereinander und mit anderen jeweils 

zuständigen Behörden zusammen und koordinieren gegebenenfalls ihre Maßnahmen 

bei grenzüberschreitenden Fällen.“ 

14. Artikel 27 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten überwachen und bewerten in ihrem Hoheitsgebiet die 

Wirksamkeit der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Einklang mit dieser 

Richtlinie bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -vermeidung und teilen 

der Kommission Ergebnisse ihrer Bewertung einmal im Jahr mit.“ 

15. Folgender Artikel 27c wird eingefügt: 

„Artikel 27c 

Meldung der STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER 

Für Besteuerungszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen, stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass die vom Ansässigkeitsmitgliedstaat erteilte 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER der gemeldeten natürlichen oder 

juristischen Personen in die Übermittlung der in Artikel 8 Absätze 1 und 3a, 

Artikel 8a Absatz 6, Artikel 8aa Absatz 3, Artikel 8ab Absatz 14, Artikel 8ac 

Absatz 2 und Artikel 8ad Absatz 3 genannten Informationen einbezogen wird. Die 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER ist auch dann bereitzustellen, wenn dies in 

diesen Artikeln nicht ausdrücklich verlangt wird. 
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Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass die 

STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER der gemeldeten natürlichen oder 

juristischen Personen von der meldenden Stelle obligatorisch gemeldet wird, auch 

wenn dies gemäß Anhang I, Anhang III, Anhang V oder Anhang VI nicht verlangt 

wird.“ 

16. Anhang I wird gemäß Anhang I der vorliegenden Richtlinie geändert. 

17. Anhang V wird gemäß Anhang II der vorliegenden Richtlinie geändert. 

18. Anhang VI, dessen Text in Anhang III der vorliegenden Richtlinie enthalten ist, wird 

angefügt. 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen spätestens am 31. Dezember 2025 

die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 

nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Sie 

teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.  

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2026 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels erlassen und veröffentlichen die 

Mitgliedstaaten bis zum 1. Januar 2024 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 

erforderlich sind, um Artikel 1 Nummer 5 dieser Richtlinie nachzukommen. Sie 

setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Sie teilen der Kommission 

unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2025 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels erlassen und veröffentlichen die 

Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2027 die Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 1 Nummer 10 dieser 

Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften 

mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2028 an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 
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Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. RAHMEN DES VORSCHLAGS/DER INITIATIVE  

1.1. Bezeichnung des Vorschlags/der Initiative 

Richtlinie (EU) 2022/XXX des Rates vom XX. März 2023 zur Änderung der 

Richtlinie 2011/16/EU des Rates bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 

Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 

1.2. Politikbereich(e)  

Steuerpolitik.  

1.3. Der Vorschlag/die Initiative betrifft  

X eine neue Maßnahme  

 eine neue Maßnahme im Anschluss an ein Pilotprojekt/eine vorbereitende 

Maßnahme33  

 die Verlängerung einer bestehenden Maßnahme  

 die Zusammenführung mehrerer Maßnahmen oder die Neuausrichtung mindestens 

einer Maßnahme  

1.4. Ziel(e) 

1.4.1. Allgemeine(s) Ziel(e) 

Der Vorschlag zielt darauf ab, ein faires und effizientes Funktionieren des 

Binnenmarkts sicherzustellen, indem die Steuertransparenz im Bereich der 

Kryptowerte insgesamt erhöht wird, was sowohl den Steuerbehörden als auch den 

Nutzern und Dienstleistern zugutekommt. Diese Initiative zielt auch darauf ab, die 

Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten zu sichern, indem die Bestimmungen über die 

Verwaltungszusammenarbeit erweitert und präzisiert werden. Mit den 

vorgeschlagenen Regelungen sollte insbesondere die Fähigkeit der Mitgliedstaaten 

verbessert werden, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 

aufzudecken und zu bekämpfen. Außerdem sollten sie von der Nichteinhaltung 

abschrecken. 

1.4.2. Einzelziel(e) 

Einzelziel  

Ziel des Vorschlags ist es, die einschlägigen Informationen zu verbessern, die den 

Steuerverwaltungen zur Verfügung stehen, damit sie ihre Aufgaben wirksamer 

erfüllen können, und die allgemeine Einhaltung der Bestimmungen der 

Richtlinie 2011/16/EU (im Folgenden „DAC“) zu verbessern. 

Die Initiative wird gleiche Wettbewerbsbedingungen in der gesamten Union 

sicherstellen, da die DAC die Anbieter von Krypto-Dienstleistungen verpflichtet, den 

Mitgliedstaaten einschlägige Informationen über Krypto-Transaktionen zu 

übermitteln. 

                                                 
33 Im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Haushaltsordnung. 
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Der Vorschlag wird die abschreckende Wirkung durch Meldepflichten verbessern, 

die zu einer Verringerung des Risikos der Steuerhinterziehung führen. Es gibt 

Hinweise darauf, dass sich die Steuerpflichtigen bewusst sind, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass Steuervermeidungen und -hinterziehungen aufgedeckt 

werden, größer ist, wenn Maßnahmen zum automatischen Informationsaustausch 

getroffen werden.  

1.4.3. Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen 

Bitte geben Sie an, wie sich der Vorschlag/die Initiative auf die Begünstigten/Zielgruppen auswirken 

dürfte. 

Die Verbesserung der bestehenden Bestimmungen dürfte sich positiv auf die 

effiziente Anwendung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden auswirken. Eine einheitliche Vorgehensweise gegen die 

gegenwärtigen Ineffizienzen wird für Rechtssicherheit und Klarheit sorgen.  

Die Meldepflicht in Bezug auf die von Kryptowert-Nutzern erzielten Einkünfte zielt 

in erster Linie darauf ab, die Steuerbehörden zu informieren und sie in die Lage zu 

versetzen, die geschuldete Steuer auf der Grundlage korrekter und vollständiger 

Informationen zu ermitteln. Dieser Vorschlag umfasst Meldepflichten und Verfahren 

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, die 

Befolgungskosten verursachen würden; diese Kosten werden jedoch durch bessere 

Wettbewerbsbedingungen auf dem Markt und die Vorteile ausgeglichen, die sich aus 

einer größeren Rechtssicherheit für alle Marktteilnehmer ergeben. Anbieter von 

Krypto-Dienstleistungen werden ihre Dienste nicht nur auf einem stabileren Markt 

anbieten, auch die Nutzer werden diesen Markt als gerechteren und sichereren Markt 

wahrnehmen. 

1.4.4. Leistungsindikatoren 

Bitte geben Sie an, anhand welcher Indikatoren sich die Fortschritte und Ergebnisse verfolgen lassen. 

Einzelziele Indikatoren Messinstrumente 

Verbesserung der Fähigkeit der 

Mitgliedstaaten, 

grenzüberschreitende 

Steuerhinterziehung 

aufzudecken und zu bekämpfen  

 

Zahl der Kontrollen, die auf der 

Grundlage von Daten 

durchgeführt werden, die die 

Steuerverwaltungen im Rahmen 

der Initiative erheben (entweder 

ausschließlich aufgrund dieser 

Daten oder unter ihrer 

Einbeziehung)  

 

Jährliche Bewertung des 

automatischen 

Informationsaustauschs (Quelle: 

Steuerverwaltungen der 

Mitgliedstaaten) 

Verbesserung der 

Steuererhebung in den 

Mitgliedstaaten 

Durch die Initiative gesicherte 

zusätzliche Steuereinnahmen, 

gemessen entweder als 

Erhöhung der 

Steuerbemessungsgrundlage 

und/oder Erhöhung der 

Steuerveranlagung  

 

Jährliche Bewertung des 

automatischen 

Informationsaustauschs (Quelle: 

Steuerverwaltungen der 

Mitgliedstaaten)  
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Verbesserung der 

Abschreckungswirkung durch 

die Meldepflichten und das 

daraus folgende 

Aufdeckungsrisiko 

Qualitative Bewertung der 

Einhaltungsquote der 

Kryptowert-Nutzer 

Jährliche Bewertung des 

automatischen 

Informationsaustauschs (Quelle: 

Steuerverwaltungen der 

Mitgliedstaaten)  

1.5. Begründung des Vorschlags/der Initiative  

1.5.1. Kurz- oder langfristig zu deckender Bedarf, einschließlich einer detaillierten 

Zeitleiste für die Durchführung der Initiative 

Anbieter von Krypto-Dienstleistungen müssen Informationen für steuerliche Zwecke 

melden, wenn sie Nutzer haben, die in der EU steuerlich ansässig sind. Dazu müssen 

die Anbieter von Krypto-Dienstleistungen in einem Zentralregister registriert sein. 

Eine Ausnahme von der Registrierung gilt für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, 

die gemäß der Verordnung über Märkte für Kryptowerte zugelassen sind. Nachdem 

ein Anbieter von Krypto-Dienstleistungen die für die Registrierung in einem 

Mitgliedstaat erforderlichen Informationen übermittelt hat, melden die 

Steuerbehörden die Informationen über diesen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 

an ein Zentralregister, das allen Mitgliedstaaten zugänglich ist.  

Zum Zwecke des automatischen Informationsaustauschs müssen die Mitgliedstaaten 

die nach diesem Vorschlag erforderlichen Informationen mit anderen Mitgliedstaaten 

über ein Zentralverzeichnis austauschen, zu dem alle Mitgliedstaaten Zugang haben. 

Die Kommission hat die Aufgabe, den Mitgliedstaaten das Zentralverzeichnis zur 

Verfügung zu stellen, und bleibt Datenverarbeiter mit begrenztem Zugang. Im 

Allgemeinen werden in dem Vorschlag die praktischen Vorkehrungen genutzt, die 

derzeit im Rahmen der Richtlinie über die Zusammenarbeit der 

Verwaltungsbehörden (DAC) angewandt werden.  

Was den Zeitplan für die Einrichtung des Zentralverzeichnisses angeht, dürften die 

Mitgliedstaaten und die Kommission wie bei DAC 3 und DAC 6 nach der Annahme 

des Vorschlags einige Zeit benötigen, um die Systeme für den Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedstaaten einzurichten.  

1.5.2. Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union (kann sich aus unterschiedlichen 

Faktoren ergeben, z. B. Vorteile durch Koordinierung, Rechtssicherheit, größerer 

Wirksamkeit oder Komplementarität). Für die Zwecke dieser Nummer bezeichnet der 

Ausdruck „Mehrwert aufgrund des Tätigwerdens der Union“ den Wert, der sich aus 

dem Tätigwerden der Union ergibt und den Wert ergänzt, der andernfalls allein von 

den Mitgliedstaaten geschaffen worden wäre. 

Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten bieten keine effiziente und wirksame 

Lösung für Probleme, die ihrem Wesen nach grenzüberschreitend sind. Ein Ansatz 

auf EU-Ebene ist vorzuziehen, um unterschiedliche Systeme von Meldepflichten zu 

vermeiden, die von einigen oder allen Mitgliedstaaten einseitig umgesetzt werden. 

Eine Maßnahme auf EU-Ebene stellt die Kohärenz sicher, verringert den 

Verwaltungsaufwand für meldende Stellen und Steuerbehörden und ist im Hinblick 

auf potenzielle Schlupflöcher aufgrund der Volatilität der betreffenden 

Vermögenswerte robuster. 

1.5.3. Aus früheren ähnlichen Maßnahmen gewonnene Erkenntnisse 

Mit dieser Initiative wird ein neuer Rahmen für den Informationsaustausch über 

Kryptowerte eingeführt. Die Initiative zielt auch darauf ab, die Richtlinie über die 
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Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Allgemeinen zu verbessern und zu 

stärken. Aufgrund ähnlicher Erfahrungen in der Vergangenheit wird diese Initiative 

aus steuerlicher Sicht für mehr Transparenz auf dem EU-Markt für Kryptowerte 

sorgen, und es soll ein faireres und gerechteres Steuersystem erreicht werden. Die 

Steuerbehörden der Mitgliedstaaten werden über ein neues Instrument zur 

Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung und letztlich zur Steigerung 

der Effizienz ihrer haushaltspolitischen Rahmen verfügen. 

1.5.4. Vereinbarkeit mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen sowie mögliche Synergieeffekte 

mit anderen geeigneten Instrumenten 

Wie im Aktionsplan für eine faire und einfache Besteuerung zur Unterstützung der 

Aufbaustrategie (veröffentlicht am 15. Juli 2020) dargelegt, hat sich die Kommission 

verpflichtet, einen Legislativvorschlag mit Unionsvorschriften zur Erhöhung der 

steuerlichen Transparenz auf dem Markt für Kryptowerte vorzulegen. Im Rahmen 

des Vorschlags werden die Verfahren, Regelungen und IT-Instrumente genutzt, die 

bereits eingeführt wurden oder derzeit im Rahmen der Richtlinie über die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden entwickelt werden. 

1.5.5. Bewertung der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsoptionen, einschließlich der 

Möglichkeiten für eine Umschichtung 

Die Durchführungskosten für die Initiative, die ausschließlich die zentralen 

Komponenten des Systems des automatischen Informationsaustauschs betreffen, 

werden aus dem EU-Haushalt finanziert. Ansonsten obliegt es den Mitgliedstaaten, 

die geplanten Maßnahmen durchzuführen. 
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1.6. Laufzeit und finanzielle Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative 

 befristete Laufzeit  

–  Laufzeit von [TT.MM.]JJJJ bis [TT.MM.]JJJJ  

–  Finanzielle Auswirkungen auf die Mittel für Verpflichtungen von JJJJ bis JJJJ 

und auf die Mittel für Zahlungen von JJJJ bis JJJJ.  

X unbefristete Laufzeit 

– Anlaufphase von JJJJ bis JJJJ, 

– anschließend reguläre Umsetzung. 

1.7. Vorgeschlagene Methode(n) der Mittelverwaltung34   

X Direkte Mittelverwaltung durch die Kommission 

–  durch ihre Dienststellen, einschließlich ihres Personals in den Delegationen der 

Union,  

–  durch Exekutivagenturen.  

 Geteilte Mittelverwaltung mit Mitgliedstaaten  

 Indirekte Mittelverwaltung durch Übertragung von Haushaltsvollzugsaufgaben 

an: 

–  Drittländer oder die von ihnen benannten Einrichtungen, 

–  internationale Organisationen und ihre Agenturen (bitte angeben), 

–  die EIB und den Europäischen Investitionsfonds, 

–  Einrichtungen im Sinne der Artikel 70 und 71 der Haushaltsordnung, 

–  öffentlich-rechtliche Körperschaften, 

–  privatrechtliche Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag tätig werden, sofern 

ihnen ausreichende finanzielle Garantien bereitgestellt werden, 

–  privatrechtliche Einrichtungen eines Mitgliedstaats, die mit der Einrichtung 

einer öffentlich-privaten Partnerschaft betraut werden und denen ausreichende 

finanzielle Garantien bereitgestellt werden, 

–  Personen, die mit der Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der 

GASP im Rahmen des Titels V EUV betraut und in dem maßgeblichen 

Basisrechtsakt benannt sind. 

– Falls mehrere Methoden der Mittelverwaltung angegeben werden, ist dies unter „Bemerkungen“ näher zu 

erläutern. 

Bemerkungen  

Dieser Vorschlag baut auf dem bestehenden Rahmen und den bestehenden Systemen für den 

automatischen Informationsaustausch unter Verwendung eines Zentralverzeichnisses für 

grenzüberschreitende Vorbescheide (DAC 3) und meldepflichtiger grenzüberschreitender 

Steuermodelle (DAC 6) auf, die gemäß Artikel 21 der Richtlinie 2011/16/EU im 

                                                 
34 Erläuterungen zu den Methoden der Mittelverwaltung und Verweise auf die Haushaltsordnung enthält 

die Website BudgWeb (in französischer und englischer Sprache): 

https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
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Zusammenhang mit diesen früheren Änderungen der DAC entwickelt wurden. Die 

Kommission entwickelt im Rahmen von Durchführungsmaßnahmen und in Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten einheitliche computergestützte Formblätter und Formate für den 

Informationsaustausch. Die Kommission ist für die Entwicklung und den Betrieb des CCN-

Netzes für den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zuständig, und die 

Mitgliedstaaten sorgen für den Aufbau einer geeigneten inländischen Infrastruktur für den 

Informationsaustausch über das CCN-Netz.



 

DE 49  DE 

2. VERWALTUNGSMAẞNAHMEN  

2.1. Überwachung und Berichterstattung  

Bitte geben Sie an, wie oft und unter welchen Bedingungen diese Tätigkeiten erfolgen. 

Die Kommission wird die Funktionsweise der Maßnahme anhand der wichtigsten 

politischen Ziele bewerten. Die Überwachung und Bewertung erfolgt im Einklang 

mit den anderen Aspekten der Verwaltungszusammenarbeit. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich Daten für die in der 

vorstehenden Tabelle aufgeführten Informationen über Leistungsindikatoren, die zur 

Überwachung der Einhaltung des Vorschlags verwendet werden.  

Die Mitgliedstaaten 

– übermitteln der Kommission eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des 

automatischen Informationsaustauschs gemäß den Artikeln 8, 8a, 8aa, 8ab, 8ac sowie 

dem vorgeschlagenen Artikel 8ad der Richtlinie, 

– stellen eine Liste statistischer Angaben bereit, die von der Kommission gemäß dem 

Verfahren nach Artikel 26 Absatz 2 (Durchführungsmaßnahmen) zur Bewertung 

dieser Richtlinie festgelegt werden,  

– übermitteln der Kommission jährlich die Ergebnisse ihrer Überprüfung der 

Wirksamkeit der Verwaltungszusammenarbeit. In Artikel 27 hat sich die 

Kommission verpflichtet, alle fünf Jahre nach dem 1. Januar 2013 einen Bericht über 

die Anwendung der Richtlinie vorzulegen. Die 

Ergebnisse dieses Vorschlags (mit dem die DAC geändert wird) werden in den 

Bericht an 

das Europäische Parlament und den Rat, der bis zum 1. Januar 2028 vorgelegt wird, 

aufgenommen.  

2.2. Verwaltungs- und Kontrollsystem(e)  

2.2.1. Begründung der Methode(n) der Mittelverwaltung, des 

Durchführungsmechanismus/der Durchführungsmechanismen für die Finanzierung, 

der Zahlungsmodalitäten und der Kontrollstrategie, wie vorgeschlagen 

Die Umsetzung der Initiative wird sich auf die zuständigen Behörden 

(Steuerverwaltungen) der Mitgliedstaaten stützen. Diese sind für die Finanzierung 

ihrer eigenen innerstaatlichen Systeme und Anpassungen zuständig, die für den 

Austausch mit dem für die Zwecke des Vorschlags einzurichtenden 

Zentralverzeichnis erforderlich sind. 

Die Kommission wird die Infrastruktur, einschließlich des Zentralverzeichnisses, 

einrichten, die den Austausch zwischen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 

ermöglicht. Für die DAC wurden IT-Systeme eingerichtet, die für diese Initiative 

genutzt werden. Die Kommission wird die für den Austausch erforderlichen Systeme 

finanzieren, einschließlich des Zentralverzeichnisses, das den wesentlichen 

Elementen der Kontrolle unterworfen wird, d. h. für die Auftragsvergabe, die 

technische Überprüfung der Auftragsvergabe, die Ex-ante-Überprüfung der 

Mittelbindungen und die Ex-ante-Überprüfung der Zahlungen.  
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2.2.2. Angaben zu den ermittelten Risiken und dem/den zu deren Eindämmung 

eingerichteten System(en) der internen Kontrolle 

Die vorgeschlagene Maßnahme wird auf einem deklarativen System beruhen, das das 

Risiko der Nichtanmeldung oder Falschanmeldung durch Anbieter von Krypto-

Dienstleistungen im Anwendungsbereich birgt. Die Mitgliedstaaten müssen der 

Kommission jährlich einschlägige Statistiken übermitteln.  

Um dem Risiko der Nichteinhaltung durch Anbieter von Krypto-Dienstleistungen 

entgegenzuwirken, enthält der Vorschlag einen neuen Rahmen für die Überprüfung 

der Einhaltung der Vorschriften. Die nationalen Steuerbehörden werden für die 

Durchsetzung von Sanktionen und allgemein für die Einhaltung von DAC 8 

zuständig sein. Die Sanktionen sind so hoch angesetzt, dass sie abschreckend wirken. 

Darüber hinaus werden die nationalen Steuerverwaltungen in der Lage sein, 

Prüfungen durchzuführen, um Verstöße aufzudecken und von der Nichteinhaltung 

abzuschrecken.  

Um die ordnungsgemäße Anwendung des Vorschlags zu überwachen, wird die 

Kommission einen begrenzten Zugang zum Zentralverzeichnis haben, in dem die 

Mitgliedstaaten Informationen über Nutzertransaktionen mit Kryptowerten, die im 

Rahmen des Vorschlags gemeldet werden, sowie Statistiken austauschen.  

Fiscalis unterstützt das interne Kontrollsystem im Einklang mit der Verordnung (EU) 

2021/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021, indem 

Mittel für Folgendes bereitgestellt werden: 

– gemeinsame Maßnahmen (z. B. in Form von Projektgruppen), 

– die Entwicklung der technischen Spezifikationen, einschließlich des XML-

Schemas. 

Die wesentlichen Elemente der Kontrollstrategie sind:  

Öffentliche Aufträge  

Die in der Haushaltsordnung festgelegten Kontrollverfahren für 

Beschaffungsaufträge: Beschaffungsaufträge werden erteilt, nachdem die 

Kommissionsdienststellen sie dem üblichen Überprüfungsverfahren für 

Auszahlungen unterzogen haben; dabei wird den vertraglichen Verpflichtungen und 

den Anforderungen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung und ordnungsgemäßen 

allgemeinen Verwaltung Rechnung getragen. In allen Aufträgen zwischen der 

Kommission und den Begünstigen sind Betrugsbekämpfungsmaßnahmen 

(Prüfungen, Berichterstattung usw.) vorgesehen. Es werden ausführliche 

Leistungsbeschreibungen erstellt; sie bilden die Grundlage für jeden einzelnen 

Auftrag. Das Abnahmeverfahren richtet sich streng nach der TEMPO-Methodik der 

GD TAXUD: Die Leistungen werden geprüft, gegebenenfalls geändert und 

letztendlich ausdrücklich angenommen (oder abgelehnt). Keine Rechnung kann ohne 

eine „Abnahmebestätigung“ beglichen werden.  

Technische Überprüfung bei Beschaffungsaufträgen  

Die GD TAXUD kontrolliert die erbrachten Leistungen und überwacht die 

Arbeitsweise und die Dienstleistungen der Auftragnehmer. Sie führt zudem 

regelmäßig Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen ihrer Auftragnehmer durch. Durch 

Qualitätsprüfungen soll kontrolliert werden, ob die Auftragnehmer in ihrer 

tatsächlichen Arbeitsweise die in ihren Qualitätsplänen festgelegten Regeln und 
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Verfahren einhalten. Bei den Sicherheitsprüfungen liegt der Schwerpunkt auf 

bestimmten Vorgängen, Verfahren und Einrichtungen.  

Zusätzlich zu den oben genannten Kontrollen führt die GD TAXUD die 

traditionellen Finanzkontrollen durch:  

Ex-ante-Überprüfung der Verpflichtungen  

Alle Verpflichtungen werden in der GD TAXUD von der Leitung des Referats 

Finanzen und HR Business Correspondent überprüft. Demzufolge werden also 

100 % der gebundenen Beträge durch die Ex-ante-Überprüfung abgedeckt. Dieses 

Verfahren bietet in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 

Transaktionen ein hohes Maß an Sicherheit.  

Ex-ante-Überprüfung der Zahlungen  

100 % der Zahlungen werden ex ante überprüft. Ferner wird jede Woche mindestens 

eine Zahlung (aus allen Ausgabenkategorien) nach dem Zufallsprinzip für eine Ex-

ante-Überprüfung ausgewählt, die die Leitung des Referats Finanzen und HR 

Business Correspondent durchführt. Es gibt keine Zielvorgabe bezüglich der 

Abdeckung, da der Zweck dieser Überprüfung darin besteht, Zahlungen nach dem 

Zufallsprinzip zu überprüfen, um festzustellen, ob alle Zahlungen gemäß den 

Anforderungen vorbereitet wurden. Die restlichen Zahlungen werden täglich gemäß 

den geltenden Regeln bearbeitet.  

Erklärungen der bevollmächtigten Anweisungsbefugten  

Alle bevollmächtigten Anweisungsbefugten unterzeichnen Erklärungen zugunsten 

des Tätigkeitsberichts für das betreffende Jahr. Diese Erklärungen decken die 

Maßnahmen im Rahmen des Programms ab. Die bevollmächtigten 

Anweisungsbefugten erklären, dass die mit der Ausführung des Haushaltsplans 

verbundenen Maßnahmen im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen 

Haushaltsführung durchgeführt wurden, die bestehenden Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme in Bezug auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 

Transaktionen eine zufriedenstellende Sicherheit geboten haben und die mit diesen 

Maßnahmen verbundenen Risiken ermittelt und gemeldet sowie entsprechende 

Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden. 

2.2.3. Schätzung und Begründung der Kosteneffizienz der Kontrollen (Verhältnis zwischen 

den Kontrollkosten und dem Wert der betreffenden verwalteten Mittel) sowie 

Bewertung des erwarteten Ausmaßes des Fehlerrisikos (bei Zahlung und beim 

Abschluss)  

Durch die Kontrollen wird sichergestellt, dass das Risiko der Nichteinhaltung der 

Bestimmungen verringert wird und die GD TAXUD ausreichende Gewissheit über 

die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben hat. Die genannten 

Kontrollstrategiemaßnahmen verringern das potenzielle Risiko auf 2 % und erreichen 

alle Begünstigten. Zusätzliche Maßnahmen für eine weitere Risikoverringerung 

würden zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen und sind daher nicht vorgesehen. 

Die insgesamt mit der Umsetzung der vorgenannten Kontrollstrategie anfallenden 

Kosten – für alle Ausgaben im Rahmen des Programms Fiscalis 2027 – sind auf 

1,6 % der insgesamt geleisteten Zahlungen begrenzt. Für diese Initiative wird 

dieselbe Quote angestrebt. Die Kontrollstrategie des Programms verringert das 

potenzielle Risiko einer Nichteinhaltung von Bestimmungen praktisch auf null und 
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steht in einem angemessenen Verhältnis zu den mit dem Programm verbundenen 

Risiken. 

2.3. Prävention von Betrug und Unregelmäßigkeiten  

Bitte geben Sie an, welche Präventions- und Schutzmaßnahmen, z. B. im Rahmen der 

Betrugsbekämpfungsstrategie, bereits bestehen oder angedacht sind. 

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann gemäß den 

Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des 

Europäischen Parlaments und des Rates35 und der Verordnung (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates36 Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort, durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

einer Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem 

Finanzierungsvertrag im Rahmen dieser Verordnung ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt.

                                                 
35 Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 über 

die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 vom 

31.5.1999, S. 1). 
36 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die Kontrollen 

und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der 

Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 

15.11.1996, S. 2). 
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3. GESCHÄTZTE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN DES VORSCHLAGS  

3.1. Betroffene Rubrik(en) des Mehrjährigen Finanzrahmens und Ausgabenlinie(n) 

im Haushaltsplan  

 Bestehende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 

Haushaltslinien. 

Rubrik des 

Mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie 
Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer: 03 04 01 00  

 

GM/NGM
37. 

von 

EFTA-

Ländern38 

 

von Kandi-

daten-

ländern39 

 

von Dritt-

ländern 

nach Artikel 21 

Absatz 2 

Buchstabe b der 

Haushaltsordnung  

1 – 

Binnen-

markt, 

Inno-

vation und 

Digitales 

Verbesserung der Funktionsweise der 

Steuersysteme 

 

GM NEIN NEIN NEIN NEIN 

 Neu zu schaffende Haushaltslinien  

In der Reihenfolge der Rubriken des Mehrjährigen Finanzrahmens und der 

Haushaltslinien. 

Rubrik des 

Mehr-

jährigen 

Finanz-

rahmens 

Haushaltslinie 
Art der 

Ausgaben Finanzierungsbeiträge  

Nummer   

 
GM/NGM von EFTA-

Ländern 

von 

Kandi-

daten-

ländern 

von Dritt-

ländern 

nach Artikel 21 

Absatz 2 

Buchstabe b der 

Haushaltsordnung  

 
[XX.YY.YY.YY] 

 
 JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN JA/NEIN 

                                                 
37 GM = Getrennte Mittel / NGM = Nichtgetrennte Mittel. 
38 EFTA: Europäische Freihandelsassoziation.  
39 Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidatenländer des Westbalkans. 
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3.2. Geschätzte finanzielle Auswirkungen des Vorschlags auf die Mittel  

3.2.1. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die operativen Mittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Rubrik des Mehrjährigen  
Finanzrahmens  

Nummer 

1 
Binnenmarkt, Innovation und Digitales 

 

GD: TAXUD   2023 2024 2025 2026 2027 2028 INSGESAMT 

 Operative Mittel         

Haushaltslinie40 14.030100 
Verpflichtungen (1a) 0,400 0,870 0,450 0,270 0,170 0,170 2,330 

Zahlungen (2a)  0,400 0,870 0,450 0,270 0,170 2,160  

Haushaltslinie 
Verpflichtungen (1b)        

Zahlungen (2b)        

Aus der Dotation bestimmter spezifischer Programme finanzierte 

Verwaltungsausgaben41  

 
   

  
  

Haushaltslinie  (3)        

Mittel INSGESAMT  
für die GD TAXUD 

Verpflichtungen =1a+1b+3 
0,400 0,870 0,450 0,270 0,170 0,170 2,330 

Zahlungen 
=2a+2b 

+3 
 

0,400 0,870 0,450 0,270 0,170 2,160 

  

                                                 
40 Gemäß dem offiziellen Eingliederungsplan. 
41 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), 

indirekte Forschung, direkte Forschung. 



 

DE 55  DE 

Rubrik des Mehrjährigen  
Finanzrahmens  

7 „Verwaltungsausgaben“ 

Zum Ausfüllen dieses Teils ist die „Tabelle für Verwaltungsausgaben“ zu verwenden, die zuerst in den Anhang des Finanzbogens zu 

Rechtsakten (Anhang V der Internen Vorschriften), der für die dienststellenübergreifende Konsultation in DECIDE hochgeladen wird, 

aufgenommen wird. 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  

2023 2024 2025 2026 2027 
INSGESAMT 

MFR 2021–2027 

GD: TAXUD 

 Personal 0,118 0,157 0,157 0,063 0,016 0,511 

 Sonstige Verwaltungsausgaben 0,004 0,004 0,002 0,002 0,001 0,013 

GD TAXUD INSGESAMT 
 

0,122 0,161 0,159 0,065 0,017 0,524 

 

Mittel INSGESAMT 

unter der RUBRIK 7 

des Mehrjährigen Finanzrahmens 

(Verpflichtungen insges. = 

Zahlungen insges.) 
0,122 0,161 0,159 0,065 0,017 0,524 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
  

2023 2024 2025 2026 2027 
INSGESAMT 

MFR 2021–2027 

Mittel INSGESAMT 

unter den RUBRIKEN 1 bis 7 

des Mehrjährigen Finanzrahmens 

Verpflichtungen 0,522 1,031 0,609 0,335 0,187 2,684 

Zahlungen 0,122 0,561 1,029 0,515 0,287 2,514 
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Mittel INSGESAMT 

unter den RUBRIKEN 1 bis 7 
des Mehrjährigen Finanzrahmens  

         

         

 

3.2.2. Geschätzte Auswirkungen auf die operativen Mittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine operativen Mittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden operativen Mittel benötigt: 

Mittel für Verpflichtungen, in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Ziele und 

Ergebnisse 

angeben  

 

 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 INSGESAMT 

ERGEBNISSE 

Art42 

 

Durchschnittskosten 

A
n

za
h

l 

Kos-

ten 

A
n

za
h

l 

Kos-

ten 

A
n

za
h

l 

Kos-

ten 

A
n

za
h

l 

Kos-

ten 

A
n

za
h

l 

Kos-

ten 

A
n

za
h

l 

Kos-

ten 
Gesamtzahl Gesamtkosten 

EINZELZIEL Nr. 143 …                 

Spezifikationen    0,400  0,400          0,800 

Entwicklung      0,450  0,350  0,100      0,900 

Instandhaltung          0,050  0,050  0,050  0,150 

Unterstützung        0,020  0,060  0,060  0,060  0,200 

Schulungen        0,020        0,020 

                                                 
42 Ergebnisse sind Produkte, die geliefert, und Dienstleistungen, die erbracht werden (z. B. Zahl der Austauschstudenten, gebaute Straßenkilometer). 
43 Wie unter 1.4.2. beschrieben. „Einzelziel(e) …“.  
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ITSM 

(Infrastruktur, 

Hosting, 

Lizenzen usw.) 

     0,020  0,060  0,060  0,060  0,060  

0,260 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 1  0,400  0,870  0,450  0,270  0,170  0,170  2,330 

EINZELZIEL Nr. 2 …                 

– Ergebnis                 

Zwischensumme für Einzelziel Nr. 2               

GESAMT  0,400  0,870  0,450  0,270  0,170  0,170  2,330 
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3.2.3. Übersicht über die geschätzten Auswirkungen auf die Verwaltungsmittel  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden keine Verwaltungsmittel benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative werden die folgenden Verwaltungsmittel 

benötigt: 

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Jahr 
2025 

Jahr 
2026 

Jahr 
2027 

INSGESAMT 

 

RUBRIK 7 
des Mehrjährigen 

Finanzrahmens 

0,118 0,157 0,157 0,063 0,016 0,511 

Personal  0,004 0,004 0,002 0,002 0,001 0,013 

Sonstige 

Verwaltungsausgaben  
0,122 0,161 0,159 0,065 0,017 0,524 

Zwischensumme 

RUBRIK 7  
des Mehrjährigen 

Finanzrahmens  

      

INSGESAMT 0,122 0,161 0,159 0,065 0,017 0,524 

 

 

Außerhalb der 

RUBRIK 744 
des Mehrjährigen 

Finanzrahmens  

 

      

Personal        

Sonstige 

Verwaltungsausgaben 
      

Zwischensumme 

außerhalb der 

RUBRIK 7 
des Mehrjährigen 

Finanzrahmens  

      

 

 

INSGESAMT 0,122 0,161 0,159 0,065 0,017 0,524 

 

                                                 
44 Technische und/oder administrative Hilfe und Ausgaben zur Unterstützung der Durchführung von 

Programmen bzw. Maßnahmen der EU (vormalige BA-Linien), indirekte Forschung, direkte 

Forschung. 
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Der Mittelbedarf für Personal- und sonstige Verwaltungsausgaben wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnete 

Mittel der GD oder GD-interne Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die 

Verwaltung der Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen 

Mittelzuweisung zugeteilt werden. 
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3.2.3.1. Geschätzter Personalbedarf 

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird kein Personal benötigt.  

–  Für den Vorschlag/die Initiative wird folgendes Personal benötigt: 

 
2023 2024 2025 2026 2027 Insgesamt 

 Planstellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) 

20 01 02 01 (in den zentralen Dienststellen und in den Vertretungen 

der Kommission) 
0,75 1 1 0,4 0,1 3,25 

20 01 02 03 (in den Delegationen)       

01 01 01 01 (Indirekte Forschung)       

 01 01 01 11 (Direkte Forschung)       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)       

 Externes Personal (in Vollzeitäquivalenten – VZÄ)45 

 

20 02 01 (VB, ANS und LAK der Globaldotation)       

20 02 03 (VB, ÖB, ANS, LAK und JFD in den Delegationen)       

XX 01 xx yy zz46 

 

– in den zentralen Dienststellen 

 
      

– in den Delegationen        

01 01 01 02 (VB, ANS und LAK der indirekten Forschung)       

 01 01 01 12 (VB, ANS und LAK der direkten Forschung)       

Sonstige Haushaltslinien (bitte angeben)       

INSGESAMT 0,75 1 1 0,4 0,1 3,25 

 

Schätzung in Vollzeitäquivalenten 

XX steht für den jeweiligen Politikbereich bzw. Haushaltstitel. 

Der Personalbedarf wird durch der Verwaltung der Maßnahme zugeordnetes Personal der GD oder GD-interne 

Personalumschichtung gedeckt. Hinzu kommen etwaige zusätzliche Mittel, die der für die Verwaltung der 

Maßnahme zuständigen GD nach Maßgabe der verfügbaren Mittel im Rahmen der jährlichen Mittelzuweisung 

zugeteilt werden. 

Beschreibung der auszuführenden Aufgaben: 

Beamte und Bedienstete auf Zeit Vorbereitung von Treffen und Schriftwechsel mit den Mitgliedstaaten, Arbeit an 

Formularen, IT-Formaten und dem Zentralverzeichnis,  

Beauftragung externer Auftragnehmer mit Arbeiten am IT-System. 

Externes Personal entfällt 

                                                 
45 VB = Vertragsbedienstete, ÖB = örtliche Bedienstete, ANS = abgeordnete nationale Sachverständige, 

LAK = Leiharbeitskräfte, JFD = Juniorfachkräfte in Delegationen.  
46 Teilobergrenze für aus operativen Mitteln finanziertes externes Personal (vormalige BA-Linien). 
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3.2.4. Vereinbarkeit mit dem derzeitigen Mehrjährigen Finanzrahmen  

Der Vorschlag/Die Initiative 

–  kann durch Umschichtungen innerhalb der entsprechenden Rubrik des 

mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) in voller Höhe finanziert werden. 

Bitte erläutern Sie die erforderliche Neuprogrammierung unter Angabe der betreffenden 

Haushaltslinien und der entsprechenden Beträge. Bitte legen Sie im Falle einer größeren 

Neuprogrammierung eine Excel-Tabelle vor. 

–  erfordert die Inanspruchnahme des verbleibenden Spielraums unter der 

einschlägigen Rubrik des MFR und/oder den Einsatz der besonderen Instrumente 

im Sinne der MFR-Verordnung. 

Erläutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien, der 

entsprechenden Beträge und der vorgeschlagenen einzusetzenden Instrumente. 

–  erfordert eine Revision des MFR. 

Bitte erläutern Sie den Bedarf unter Angabe der betreffenden Rubriken und Haushaltslinien sowie der 

entsprechenden Beträge. 

3.2.5. Finanzierungsbeteiligung Dritter  

Der Vorschlag/Die Initiative 

–  sieht keine Kofinanzierung durch Dritte vor 

–  sieht folgende Kofinanzierung durch Dritte vor: 

Mittel in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

 
Jahr 
N47 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei länger andauernden 

Auswirkungen (siehe 1.6.) bitte 

weitere Spalten einfügen. 

Insgesamt 

Kofinanzierende 

Einrichtung  
        

Kofinanzierung 

INSGESAMT  
        

  

 

 

                                                 
47 Jahr N ist das Jahr, in dem mit der Umsetzung des Vorschlags/der Initiative begonnen wird. Bitte 

ersetzen Sie „N“ durch das voraussichtlich erste Jahr der Umsetzung (z. B. 2021). Dasselbe gilt für die 

folgenden Jahre. 
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3.3. Geschätzte Auswirkungen auf die Einnahmen  

–  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich nicht auf die Einnahmen aus. 

–  Der Vorschlag/die Initiative wirkt sich auf die Einnahmen aus, und zwar: 

 auf die Eigenmittel  

 auf die übrigen Einnahmen 

Bitte geben Sie an, ob die Einnahmen bestimmten Ausgabelinien zugewiesen sind  

in Mio. EUR (3 Dezimalstellen) 

Einnahmenlinie: 

Für das 

laufende 

Haushaltsjahr 

zur Verfügung 

stehende 

Mittel 

Auswirkungen des Vorschlags/der Initiative48 

Jahr 
N 

Jahr 
N+1 

Jahr 
N+2 

Jahr 
N+3 

Bei länger andauernden Auswirkungen 

(siehe 1.6.) bitte weitere Spalten 

einfügen. 

Artikel …         

Bitte geben Sie für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen die betreffende(n) Ausgabenlinie(n) 

im Haushaltsplan an. 

 

Sonstige Anmerkungen (bei der Ermittlung der Auswirkungen auf die Einnahmen verwendete 

Methode/Formel oder weitere Informationen). 

 

                                                 
48 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Zölle, Zuckerabgaben) sind die Beträge netto, d. h. abzüglich 20 % 

für Erhebungskosten, anzugeben. 
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